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Die im folgenden abgedruckte Erkldnmg der Grtmdrechte zn der fI!ropäischen 

Union hat der Verfasser im Auftrag der Mitglieder der " Grünen« im Europäi­

schen Parlament Daniel Cohn-Bendit, Edith M üller und Wolfgang Ullmann 

zur Vorlage bei der Amsterdamer Regzerungsk onferenz 1997 ent~vO/fen. Der 
Text stellt eme überaTbeitete Fass/mg des ursprünglichen, zm Mai 1997 der 

Öffentlichkeit vorgestellten Entw urfs da>: Die Red. 

1. Allgemeines 

I. Brauchen die EU-Bürger einen Grundrechtskatalog? 

Seit dem Vertrag von Maastricht hat die europäische Integration eine neue Qualität 

erhalten. Nicht nur in de.r Bezeichnung hat s ich die Europäische Wirrschaftsge­

meinschaft aus einem Verband fu nkti oneller Wirtschafrsintegration z ur Europäi­
schen Gemeinschaft emwickeJr, deren Regelungszuständigkeit immer weitere und 

bedeutsamere Politikfelder überantwortet worden sind. Die Europäische Gemein­
schaft sowie die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die Euro ­

päische Atomgemeinschaft - die Europäischen Gemeinschaften - bilden nunm ehr 

den ersten Pfeiler des dreisäuligen Gebildes Europäische Union, deren andere 

beiden Säulen aus einem Geflecht intergouvernemenraler Zusammenarbeit besteht, 
nämlich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie der Zu­

sammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres. Die Koordination und Ko­
operation in diesen (n och) ni cht vergemeinschafteten Politikbereichen reicht über 

die klassischen Formen der internationalen Kooperation von souveränen Staaten 

weit h.inaus. Nicht zufällig verfügt die Europäische Union gemäß Art. C des EUV 

»über einen einheitlichen institutionellen Rahmen, der die Kohärenz und Konti­

nuität der Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele . .. sicherstellt «; folgerichtig 

üben die Organe der Gemei nschaften auch Funktionen für die Europäische Union 
aus (Art. E EUV). Die begrenzte ZlIständigkeit des EuGH macht freili ch deutlich, 

daß auf Unionsebene noch erhebliche Rechtsschutzlücken existieren (An. LEUV). 
Die Bedeutung des Integrationsschrittes der Europäischen Gemeinschaften zur 

Europäischen Union wird auch durch die Schaffung des Status der Unionsbürger­
schaft (Art. 8- 8e EGV) unterstrichen . In dem Status der Unionsbürgerschaft 

w erden die Individuen nicht mehr ausschließlich als bloße Produktionsfaktoren, 
als »Marktbürger« angesehen; sie sind inzwischen auch. Mitglieder einer Politischen 

Union. Bedeutet dies, daß die Europäische Union einen Grundrechtskatalog be­
nötigt? Vier Gründe sprechen dafür, und eine fünfte Erwägung erklärt, warum die 

Europäiscl1e Konvention zum Schutze der .Menschenrechte und G rund freih eiten 

vorn 4. November 1950 keinen adäquaten Ersatz darstellt. 
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2 1.1 Bereits vor dem Abschluß des EUV hat es immer wieder Forderungen nach 
einem eigenständigen Grundrechtskatalog der Europäischen Gemeinschaften gege­
ben. Wie berechtigt diese Forderungen einmal waren, braucht heute nicht mehr 
entschieden zu werden; nach der Einführung der Unionsbürgerschaft, die die Ver­
dichtung der Integration und den Schritt in Richtung auf eine politische Union 
unmißverständlich zum Ausdruck bringt, ist sie dringlich und unabweisbar gewor­
den. Das Gemeinschaftsrecht enthält in den Gründungsverträgen die sog. vier 
Grundfreiheiten (Freiheiten des Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs, Frei­
zügigkeit der Arbeitnehmer). Ob es sich bei ihnen überhaupt um Grundrechte 
handelt, ist umstritten, denn sie lösen primär die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten 
aus, bestehende Hemmnisse des grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehrs zu be­
seitigen; sie schützen Individuen als Teilnehmer des Marktes. Europa ist aber längst 
mehr als ein Markt. Eine Gemeinschaft, die begonnen hat, sich in Richtung auf eine 
Politische Union weiter zu entwickeln, muß durch den Charakter ihres Rechts und 
der ihren Angehörigen zustehenden Rechte deutlich machen, daß sie über den Status 
einer reinen Zweckgemeinschaft hinausgewachsen ist. 

1.2 Bekanntlich hat der Europäische Gerichtshof in seiner Rechtsprechung seit 
nunmehr fast }O Jahren einen Ersatz für die fehlende Kodifikation von Gemein­
schaftsgrundrechten »in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Gemeinschafts­
rechtsordnung« gefunden, die er insbesondere in den gemeinsamen Verfassungstra­
ditionen der Mitgliedsstaaten sowie der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November '950 gesehen hat. In dieser 
Rechtsprechung sind nicht nur die wirtschaftsbezogenen Grundrechte der HandeIs­
und Wirtschaftsfreiheit, der Berufsfreiheit, der Wettbewerbsfreiheit sowie des Eigen­
tums mit grundrechtlichem Schutz versehen worden, sondern auch so wirtschafts­
ferne Freiheiten wie die Religionsfreiheit oder die Unverletzlichkeit der Wohnung, 
der Privatsphäre und des Briefverkehrs. Zu Recht genießt daher die Rechtsprechung 
des EuGH allenthalben Anerkennung und Respekt. Gleichwohl ist nicht zu verken­
nen, daß die Grundrechterechtsprechung des Gelichts nicht nur Lücken aufweist, die 
daher resultieren, daß die Rechtsprechung notwendigerweise kasuistisch verfährt, 
sondern daß sie auch häufig vage und unbestimmt bleibt und ihr damit die für einen 
kodifizierten Rechtekatalog charakteristische Klarheit und Vorhersehbarkeit fehlt . 
Zu der Verfassungstradition - jedenfalls der kontinentaleuropäischen Staaten - gehört 
auch die Erfahrung, daß die Formulierung und Garantie von Menschen und Bürger­
rechten primär nicht eine Sache der Gerichtsbarkeit, sondern der Parlamente ist. 
Damit hängt auch der Glaube und das Vertrauen an die Schriftlichkeit und All­
gemeingültigkeit rechtlicher Garantien aufs engste zusammen. 

I.} Ein weiterer Grund für die Notwendigkeit einer Grundrechteerklärung für die 
Europäische Union liegt in seiner politisch einheitsstiftenden Bedeutung. Zieht man 
in Betracht, daß sich der Wirkungsbereich der Europäischen Gemeinschatt >cit ihrer 
Gründung grundlegend erweitert hat und heute u. a. so politisch bedeutsame Be­
reiche wie Kultur, Gesundheitswesen, Verbraucherschutz, Industrie, Forschung, 
Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit umfaßt, so wird deutlich, daß die Union 
auch ohne eine - ausschließlich Staaten vorbehaltene - Kompetenz-Kompetenz im 
Verbund mit den beiden anderen Säulen eine Gestalt angenommen hat, deren Cha­
rakter als politische Bürgergesellschaft die wohl angemessenste Symbolisierung in 
Gestalt einer Rechteerklärl.lng finden muß. [n der Geschichte der europäischen 
Nationalstaaten des '9. und 20. Jahthunderts hat die Verleihung von subjektiven 
Rechten an immer größere Teile der Bevölkerung maßgeblich zu deren innerer 
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Integration und Kohärenz als Staatsbürgergesellschaften beigetragen. Im Idealfall 
stärkt dje Einbeziehung eines Mensche~ in den Kreis derer, die maßgeblich die 
Gestalt des Gemeinwesens bestimmen, seinen Sinn für seine Mitverantwortung für 
das Gemeinwesen, und dies verbessert die Qualität der Politik. 
Den sich herausbildenden europäischen Nationalstaaten ging es damals um die Über­
windung der ausschließenden und letztlich integrationshemmenden Schranken von 

Bildung, Besitz und sozialer Stellung, und sch.ließlich auch um die Einbeziehung des 
weiblichen Geschlechts in die egalitäre Staatsbürgernation. Diese historisch grosso 
modo erledigte Aufgabe kann nicht zur Agenda der EU gehören. Bei ihr richten sich 
die Bemühung('n darauf, den Bürgern der Mitgliedsstaaten durch die inhalt.svolle 

Gestaltung der Unionsbürgerschafr die Herausbildung einer ihre nationalstaarliche 
Identität ergänzenden europäischen Identität zu ermöglichen. Die rechtliche Aus­

gestaltung eines Status der Zugehörigkeit zur Europäischen Union soll und kann die 
Kohärenz eines im Werden begriffenen politischen Verbandes stärken. Daneben hat, 
wie die geschichtliche Entwicklung von föderalen Staaten gezei?;t hat, eine für alle 
Glieder einer Gemeinschaft verbindliche Rechteerklärung auch eine gewisse uni ta­
risierende und homogenisierende Wirkung. Durch den Genuß derselben Rechte, die 
einer einheitlichen Anwendung und Auslegung durch den EuGH unterliegen, wird 
der Unionsbürger in Portugal mit dem in Nordschweden verbunden, auch wenn 
dieses Band zunächst noch sehr dünn ist und nicht jene Robustheit erreicht, die für 
nationalstaatliche Grundrechtskataloge charakteristisch ist und deren Bürger mitein­
ander verbindet. 

1.4 Über di ese politisch-integrative Rolle von Unionsrechten sollte njcht vernach­
lässigt werden, daß Grundrechte seit ihrem historischen Ursprung individuelle Frei­
heit schützen sollen. Solange und soweit öffentliche Herrschaftsgewalt ausgeübt 
wird, weist dieses klassische Thema der Machtbegrenzung in die Richtung von 
Gewaltenteilung und individuellen Rechten. Insbesondere die dritte Säule der Eu­
ropäischen Union - die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres -
eröffnet M öglichkeiten der Beschränkung des individuell.en Freiheitsraums, gege n 
die es bislang noch keinen befriedigenden Rechtsschutz gibt. Hier kann allein ein 
Grundrechtskatalog der Europii sehen U nion Abhilfe lei sten. 

1.) Wenn denn die Europäische Unjon aus diesen Gründen eine schriftlich fjxierte 

Grundrechtserklärung braucht, dann könnte man ihr raten, die Europäische Konven­

tion zum Schurze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 
zu unterzeichnen und damit gewisse rmaßen cin fertiges Gewand anzulegen statt sich 
ein eigenes neu w schneidern. Könnte diese Konvention n;cht der Grundrechts­
katalog der Gemeinschaften werden? Dem stehen schwer überwindbare Hindernisse 

im Wege. Zum einen könnte die Europäische Unjon bereits mangels eigener Rechts­
persönlichkeit völkerrechtlich nicht handeln lind demgemäß auch die Konvention, 
die ejn völkerrechtlicher Vertrag ist, nicht unterzei chnen. Aber auch die Europäi­
schen Gemeinschaften, die Rechtspersönlichkeit besitzen, könnten die Europäische 
Mensehenrechtskonvenrion (EMRK) nicht unter,.cichnen, da dazu nur Mitglieder 
des Europarats befugt sind; die Mitgl;edschaft im Europarat können aber nur euro­

päische Staaten erwerben (Art. 66 EMRK, Art. 4 Satzung des Europarots). 
Einem Beitritt der Gemeinschaften zur Europäischen Menschenrechtskonvention 

stehen also einige nicht unerhebliche juristisch-technische Schwierigkeiten im Wege'. 

I Nach der Feslstcllu l1g d t~S EuGH konme ein B"itrm der EG zur EM RK nicht uber die Em1.1dmgung deS' 
An. :t} 5 EG V erfolgen, sondern bedurfle Cl l1 et' V Cr'tr:lgS:l ndcrul lg, "gI. GUUlchttn :.194 v. ä. tvbn 1996, 
.lbgedr. In EuGRZ 1996, S. 197-].Q7. 

J 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1998-1-1 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 18.01.2026, 09:16:24. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1998-1-1


4 Dies ist vermutlich der Hintergrund für die Formulierung in An. F Abs. 2 EUV, 
derzufolge die Union die in der EMRK niedergelegten Grundrechte »achtet« und 
damit für alle ihre Organe eine (in Grad und Umfang nicht vollständig klare) Bindung 
an diesen Grundrechtstandard einge ht. Für den EuGH bestand diese Rechtslage 
bereits, wie erwähnt, kraft der in seiner eigenen Rechtsprechung eingcga ngenen 
Selbstbindung. Dennoch erse tzt di ese Selbstbindung nicht einen eigenen kodifizier­
ten Grundrechtskatalog für die Union, da jedenfalls die institutionellen Gewähr­
leistungen der EMRK in Gestal.t der Europäischen Kommission und des Europäi­
schen Gerichtshofs für Menschenrechte keine Zuständigkeit bei der Lösung eines 
Grundrechtskonflikts zwischen einem Unionsbürger und der EU haben. Begründete 
man dagegen eine solche Zuständigkeit, so würde das womöglich noch größere 
Problem eines kompetenziellen Nebeneinander des EuGH und des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte entstehen. Dies wiederum würde vermutlich stän­
dige Kompetenzkonflikte heraufbeschwören. Man muß erwarten, daß der damit ein 

weiteres Mal manifestierte Mangel an Transparenz der europäischen Institutionen 
deren Ansehen in den Augen der Unionsbürger erheblich beeinträchtigen würde. 
Im wesentlichen aber sprechen Gründe einer anzustrebenden »Einheit der Verfas­
sung« dafür, den Katalog der Rechte der Unionsbürger in dasselbe Dokument ein­
zubeziehen, welches den Status der Unionbürgerschafr enthält, nämlich in den Ge­
meinschaftsvertrag. Dies würde nicht nur die Transparenz der" Verfassung« für die 
Bürger erhöhen, sondern auch die AutOrität des EuGH als dem für die Grundrechte 
der U nions bürger zuständigen Gerichtshof stärken. 
Diese Erwägungen führen zu der Frage, WCl" eigentlich der Adressat der Grundrechte 
der Union sein soll: \'iler soll durch sie gcbunden werden, und wen sollen sie 
schützen? 

2. Welche Grundrechte sind der Europäischen Union angemessen? 

Die Idee einer Rechteerklärung für die Europäische Union muß sich von dem 

Grundgedanken leiten lassen, daß diese Erklärung wie auch insgesamt die Rechts­
ordnung der Union in einem Verhältnis der Komplementaritär zu den Rechtsord­
nungen der Mitgliedsstaaten steht. So wenig wie heute die mitgliedsstaatlichen 
Rechtsordnungen ohne die Ebene der EG/EU noch als vollständig und in sich 
abgeschlossen angesehen werden können, so wenig kann die Rechtsordnung der 
EG/EU heute und in der uns heute vorstellbaren Zukunft auf Voll ständigkeit und 
Selbstgenügsamkeit gerichtet sein. Die Gemeinschaften und die beiden anderen 
Säulen der EU, die Mitgliedsstaaten sowie deren territOriale Untergliederungen 
sind Teil eines komplexen Mehrebenensystems, in dem die vertikale und horizontale 
Interaktion der verschiedenen Ebenen die Dynamik und den Charakter des Integra­
tionsprozesses und des politischen Handeins bestimmen. Es wäre daher verfehlt, auf 
der Ebene der Union für eine ihr angemessene Rechteerklärung die gleiche Vollstän­
digkeit und Geschlossenheit anzustreben, die für die Grundrechtskataloge der StO,I­
ten charakteristisch ist, solange der moderne Staat eine umfassende, ausschließliche 
und homogene öffentliche G ewalt innehat. 
1m Mehrebenensystem der Europäischen Union löst sich die einheitliche und ho­
mogene öffentliche Gewalt in eine Vi elzahl verstreuter, begrenzter Kompetenzen auf, 
und dementsprechend braucht auch eine Rechteerklärung der U nion nur jene Ga­
rantien zu enthalten, die sich an deren begrenzten Kompetenzen orientieren. Im 

nächsten Abschnitt wird auf die Frage des Adressatcn der Grundrechte näher ein-
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gegangen. Hier genügt die Feststellung, daß Grundrechtc nur dort erforderlich sind, 
wo die EG / EU Kornpetem.cn hat., und dies sind im wesentlichen ReguJierungskom­
petenzen in den im EG-Vcrtrag enthaltenen Politikbereichen. Daraus folgt, daß 
klassische Freiheitsrechre auch in einer Rechrccrklirung der EU die bedeLHsamste 
Gruppe darstellen, gefolgt von den erst neuerlich in den Vordergrund rückenden 
Rechten, die auf Teilnahme an der politischen Ordnung der Union gerichtet sind und 
den Charakter von Unionsbürgerrechten haben. In narionalen und internationalen 

Rechteerk lärungen spielen daniber hinaus wnehmend auch sozio-ökonomische 
Rechte, wirtschaftliche und kulturelle Gruppenrechte und auch Kollektivrechre 
auf öffenrliche Gürer (Reehr auf !'rieden, auf Entwicklung, auf eine gesunde Umwelt) 
eine bedeutende Rolle. 
In dem ersten Emwurf der hi er vorgelegten "Bill of Rights . für die Europäische 
Union war der zweite Abschnirt über "Positive Rechte und Unionsziele« noch nicht 
enthalten, weil die Autoren Zweifel harten, ob diese vorwiegend sozialen Rechte mit 
den VerfassungsvorstelJungen der meisten Mitgliedsstaaten der Union übereinstim­
men würden. In der Begründung äußerten sie die Befürchtung, daß die Aufnahme 
derartiger Rechte unter Umstönden keinen integrativen, sond ern den gegenteiligen 
Effekt einer Desintegl'ation der Gemeinschaft haben könnte, weil derartige positive 
Rechte nicht zu den Verfassllngstraditionen aller lvlitgliedsstaaten paf!ten.lnzwischen 
hat jedoch die Idee eines "Sozialen Europa«, nie ht wlerzt auch durch die Beschlüsse 
der Regierungskonferenz von Amsterdam, eine breite Unterstützung erfahren, die es 
geraten erscheinen läßt, diese Dimension auch in eine europäische "Bill of Righrs« 
ausdrücklich aufzunehmen. 
Bereits das von der Kommission eingesetzte "Komitee der Weisen« hat in seinem 
Beficht erste Sehri"e in die Richtung eines sozialen Grundrechrskatalogs vorgeschla­
gen und dabei zwischen gerichtlich geschützren Grundrechten und Rechten, die als 
Ziel ange~ trebt werden und daher von politischen Organen Zu erfüllen sind, unter­
schieden. Es hat dabei zutreffend fcsrgehalten, daß sich die in die Venräge aufzu­
nehmenden politischen und sozialen Grundrechre ausschließlich auf den Gemein­
schaftsbereich beziehen müssen, "also auf die Rechtsakte der Union und die Rechls­
akle, die die Mitgliedsst,,,ucn im Rahmen des Gemeinschaftsrechts treffen . (Bericht 

des Komitees der Weisen, Luxemburg, '996, S. 5'), Die Anerkennung von Rechten 
auf Unions ebene impli7.iere daher keinerlei Änderung hinsichtlich der jeweiligen 
Befugnisse eier Union und der Mitgli edsstaaten und iindere nichts an den Rechts­
bez.iehungen zwischen den Mitgliedsstaaren und deren Staatsangehörigen (a. a. 0.). 
Die~e Auffassung ist hier ebenfalls vertreten worden und gilt nach wie vor. In 
Anbetracht der Tatsache, daß die Polirikbereiche, die durch soziale Rechte betroHen 
sind, in der Regel in der Kompetenz der Mitgliedsstaaten und nichr der Union I.iegen, 
scheint es dann allerdings auf den ersten Blick nicht viel Sinn zu machen, auf Unions­
ebene soziale Rechte zu verankern . 
Doch zeigen sowohl die bereits rechtswirksamen Vorschriften im Titel VIII des 
dritten Teils des EGV (An. J '7-'27) wie auch die Beschlüsse der Amsterdamer 
Regierungskonferenz zu Beschäftigung, So,ialpolitik, Umwelt und Gesundheits­

wesen (Entwllri des Vertrags von Amsterdam vom '9. Juni '997, CONF/4oor/97, 
Abschnitt H, Kapitel 3-6), daß die Union in diesen Bereichen aktiver zu werden 
gedenkt und damit ihren Kompetenzbereich auswweiten beabsichtigt. Schließlich 
zeigt auch das von einer Gruppe VOn europäischen Wissenschaftlern in fünf Sprachen 
verölfentlic hte Manifest über ein s07.iales Luropa, daß die Idee einer sozialen Bürger­
schaft und eines nicht mehr allein von Marktkröften beherrschten, sondern zivilge­
sellschaftlichen und sozialen Europa zunehmend an Bedeutung gewinnt (B. Bercus­
son u. a., Soziales Europa - Ein Manifest. dt. Reinbek bei Hamburg J 996). 

5 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1998-1-1 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 18.01.2026, 09:16:24. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1998-1-1


6 Diese Entwicklungen rechtfertigen daher die Aufnahme sozia ler Rechte auch dort, 
wo die Zuständigkeit der Union noch wenig ausgeprägt ist. »Diese Rechte sind 
Bestandteil eines europäischen Sozialmodells; die Union darf an ihrer Verwirklichung 
nicht unbeteiligt bleiben. Zumindest kann sie zu r Respektierung dieser Rechte bei­
tragen, indem sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten unterstützt, die 
erforderlichen Informationen und Erfahrungen fördert, indem sie di e nationalen 
Politiken koord inie rt und in ihrem Rahmen durc hgeführte Aktionen gegebenenfalls 
unterstützt oder ergänzt" (Bericht des Komitees der Weisen, S. 54). 

3. Wen sollen die G,-undrechte binden, und wen schützen sie? 

Die Gemeinschaften, insbesondere die Europäische Gemeinschaft, übt durch ihre 
vielfältigen Regulierungen des Wirtschaftslebens öffentliche Gewalt gegenüber den 
Unionsbürgern , d. h. den Bürgern der Mitgliedsstaaten, aus. Aber auch Angehörige 
von DrittStaaten können von dieser öffentlichen Gewalt betroffen se in, z. B. wenn sie 
Import- oder Exportbeschränkungen ausspricht; diesc berühren i. d . R. auc h die 
Rechtssphäre von Nicht-Unionsbürgcrn. Durch einen eigenständigen, kodifizierten 
Grundrech tskatalog sollen daher der Herrschaftsgewalt der Union unterliegende 
Individuen - Unionsbürger und Angehörige von DrittStaaten - gegen diese H err­
schaftsgewalt geschützt werden. Adressaten der Grundrechte sind daher in erster 
Linie die Gemeinschaftsorgane, d. h. das Europäische Parlament, der Rat, die Kom ­
mission, der Gerichtshof sowie der Rechnungshof. Da jedoch ein großer Teil der 
Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft und damit ihrer Herrschaftsgewalt 
durch die Behörden und Gerichte der Mitgliedsstaaten vollzogen wird, sind auch 
sie Adressaten , freilich nur insoweit, als sie Recht der Euro päischen Union vollziehen 
oder anwenden. In diesem Fall gilt zugleich auch die Bindung der mitgl iedsstaatlichcn 
Organe an ihre jeweilige innere Verfassungsordnung, d. h. an die innerstaatlichen 
Gnllldrechtc. Kraft des Anwendungsvorrangs des Gemeinschaftsrechts vor dem 
nationalen Recht beanspruchen im Kon.flikt zwisc.hen Gemeinschaftsrecht und mit­
gliedsstaarlichen Grundrechten erstere den Vorrang. Auch zur Vermeidung eines 
derartigen Konfliktes oder zumindes t im Interesse einer klaren Erkennbarkeit untcr­
schiedlicher Grundrechtsstandards gegenüber der Herrschaftsgewalr der Union und 
der der untersc hied lichen Mitgliedsstaaten ist die Kodifizierung eines Unions­
Grundrcchtskatalogs dringend angeraten. 
Die Gemengelage zwischen Gemeinschaftsgewalt, die von Gemeinschaftsorganen 
selbst ausgeübt wird, und dem Vollzug von Gemeinschaftsrecht durch Behörden und 
Gerichte der Mitgliedsstaaten wird durch die zweite und insbesondere die dritte Säule 
der Europäischen Union noch zusätzlich kompliziert. Kommt es zum Beispiel zu 
gemeinsamen Maßnahmen im Bereich der Verbrechensbekämpfung, so ist für Be­
troffene nach bisherigem Recheszustand Rechtsschutz allein gegen die öffentliche 
Gewalt des jeweils handelnden Mitgliedsstaa tes nach dessen verfassungsrechrliehen 
Standards zu suchen. Dies ist aber bei gemeinsamen Aktionen, z. B. von multinatio­
nalen Polizeieinheiten durchgeführten Untersuchungen, Festnahmen und anderen 
Eingriffsaktionen, häufig überhaupt nicht feststellbar, weil zumindest auf der fakti­
schen Ebene eine Vcrgemcinschaftung dieser Maßnahmen stattgefunden hat. Aus 
diesem Grunde ist eine Erstreckung eines Grundrechtskatalogs der Union auf die 
zweite und dritte Säule der Union erforderlich, um einen für alle beteiligten Mit­
gliedsstaaten einheitlichen Grundrechtsst andard zu gewährleisten, der Vorrang vor 
den jeweiligen mitgliedsstaatlichen Grundrechten genießt. 
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Wenn auch durch den Grundrechtskatalog der Union sowohl deren Bürger wie auch 
Angehörige vOn Drittstaaten geschützt werden sollen, so heißt das nicht, daß der 
Schutz für beide Personengruppen die gleiche Intensität hat. Wie auch in vielen 
nationalen Grundrechtskatalogen ist zwischen Menschenrechten und Bürgerrechten 
zu differenzieren. Während z. B. der Schutz der menschlichen Würde unabhängig von 
der Unionszugehörigkeit zu gewährleisten ist und insofern eine wahrhaft universali­
sti5ch-humanistische Gewährleistung ausgesprochen wird, sind die im engeren Sinne 
politischen Mitwirkungsrechte, insbesondere das Wahlrecht, auf Unionsbürger be­
schränkt. Diese seit mehr als zweihundertjahren bekannte Differenzierung zwischen 
Menschen- und Bürgerrechten hängt mit der Erfahrung zusammen, daß die in dem 
Begriff der Bürgerschaft enthaltenen Solidarpflichten eine engere Zusammengehö­
rigkeit als die Gemeinschaft der menschlichen Gattung voraussetzt. 

4. Das Verhältnis der nationalstaatlichen Grundrechte zu den Grundrechten 
der Union 

Soweit Behörden und Gerichte der Mitgliedsstaaten Gemeinschafrsrecht anwenden, 
sind sie gleichzeitig an Gemeinschafrs- und an ihr nationalstaarliches Recht, insbe­
sondere an die Grundrechte der mitgliedsstaarlichen Verfassung gebu nden. Kommt es 
zu einem Konflikt - hält z. B. ein Gericht eine im Anwendungsbereich des Gemein­
schaftsrechts ergangene Maßnahme für unvereinbar mit dem nationalstaatJichen 
Binnenrecht, jedoch für vereinbar mit dem Gemeinschafrsrecht, so hat Jas Gemein­
schaftsrecht Vorrang. Hat ein Gericht Z,,'eifel über den Inhalt des Gemeinschafrs­
rechts, so kann es gern. Art. 177 EGV eine Vorabentscheidung des EuGH einholen 
(letztinstanzliehe Gerichte sind dazu verpflichtet). Dagegen kann der EuGH nicht die 
Vereinbarkeit von Gemeinschaftsrecht mit nationalem Recht prüfen, da er nur zur 
Auslegung und Fortbildung des Gemeinschafrsrechts berufen ist. Umgekehrt kann 
aber auch ein nationaler Richter eine gemeinschafrsrechrliche MaGnahme nicht unter 
Hinweis auf ihre Unvereinbarkeit mit innerstaatlichen Grundrechten für rechtswid­
rig oder nichtig erklären. Dies ist eine Folge der innerstaatlichen verfassungsrecht­
lichen Ermächtigung zur Teilnahme am europäischen Integrationsprozeß und damit 
zur Öffnung der nationalen Rechtsordnung für Rechtsakte der Gemeinschaft. Diese 
müssen in allen Mitgliedsstaaten identisch sein, und daher dürfen Gehalt und Gel­
tungskraft nicht nach Maßgabe der jeweiligen nationalstaatlichen Rechtsordnung 
differenz.iert werden. Allerdings gilt der darin implizierte Vorrang des Gemein­
schafrsrechts nur solange und soweit, wie die gemeinschafrsrechrLichell Akte nicht 
ultra vire; der Gemeinschaft liegen, d. h., aus der Sicht der Mitgliedsstaaten, sich im 
Rahmen des Tntegrationsprogramms bewegen, das durch die nationalstaatlichen 
Ratifikationsgesetze zu den Gemeinschafrsverträgen definiert wird. Nach der Kon­
struktion der Verträge ist es Aufgabe des EuGH, ultra-vires-Akte der Gemeinschaft 
zu unterbinden. Jedoch kann es auch ein Interesse nationalstaatlicher Gerichte geben, 
die Gemeinschaft in ihre Grenzen zu weisen - dies jedenfalls war die Botschaft des 
Bundesverfassungsgerichts in seiner Entscheidung vom 29. Mai 1974, in der es das 
Recht beanspruchte. die Vereinbarkeit von sekundärem Gemeinschafrsrecht mit den 
Grundrechten des Grundgesetzes zu prüfen, ,,~olange" die Gemeinschaft noch nicht 
über einen eigenen Grundrechtskatalog verfüge '. In der zweiten "Solange-Entschei­
dung" vom 22. Oktober 1986 hat es dann an diesem Anspruch mit der Begründung 

2 Vgl. Amt!. Sammlung d. Entscheidungen dc!; BVerfG Bd. )7. S. 271-3°5. 
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8 nicht länger fcstgehalten, daß die Gemeinschaft durch die Rechtsprechung des EuGH 
mittlerweile einen Grundrechtsschutz gewährleiste, der im wesentlichen dem des 

Grundgesetzes entspreche'. In der neuesten Entscheidung des Bundesverfassungs­

gerichts vom 12. Oktober 1993, in der cs um die Vereinbarkeit des Ratifikations­

gesetzes zum Maastricht-Venrag mit dem Grundgesetz ging, hat das Bundesverfas­
sungsgericht wieder stärker seine Kompetenz betont, die F. inhaltung der Grenzen der 
Gemeinschaft zu prüfen, wobei es seine Beziehung zum EuGH als ein Koopera­

tionsverhältnis bezeichnete" wobei ein leicht drohender Unccrton gegenü ber etwai­

gen Kompetenzanmaßungen des EuGH nicht zu überhören ist. Ein kodifizierter 

Grundrechtskatalog der Union würde allfällige Unklarheiten über Inhalt und Um­
fang der Gemeinschaftsgrundrechte und deren Verhältnis zu nationalen Grundrech­
ten mildern und damit nicht nur dem Interesse der Unionsbürger an Rechtsklarheit 

dienen, sondern auch eine klarere Abgrenzung der Kompetenzen der nationalen 

Verfassungsgerichte von denen des EuGH bewirken und das zwischen ihnen be­

stehende »Kooperationsverhälrnis« auf cine sicherere Grundlage stellen. 

5. Welche Schranken gelten für die Unionsgrundrechte? 

Grundrechte schaffen einen individuellen oder kollektiven Freiraum für soziales 

Handeln , und sie müssen daher verträglich mit den gleichen Freiheiten a!.:"r anderen 
sowie mit den Interessen des Gemeinwohls gemacht werden. Der juristische Aus­

druck dieser Notwendigkeit sind die sng. Schranken der Grundrechte. Dabei sind 

zwei Fragen zu unterscheiden: erstens, unter welchen Voraussetzungen und zu 

welchen Zwecken dürfen Grundrechte beschränkt werden?, und zweitens, wer ISt 

zur Schrankenziehung befugt? 

5.1 In internationalen Mcnschen- und Bürgerrechtsdeklarationen findet sich häufig 
die Formulienmg, daß der jeweilige nationale Gesetzgeber nur diejenigen Beschrän­

kungen auferlegen dürfe, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der 

nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit oder der öffentlichen Sicher­

heit, der Aufrech terhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schut­
zes der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des guten Rufes oder der Rechte 

anderer etc. unentbehrlich sind (so z. B. Art. 10 Abs. 2 EMRK, 21 Im. Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte). Diese Formulierungen lassen dem jeweiligen 

nationalen Gesetzgeber einen sehr breiten Ermessensspielraum und erlauben es 

ihm z. B. auch, die Pressc- und Meinungsfreiheit zum Schutze herrschender Moral­

vorsteilungen einzuschränken. 

ln einem internationalen Vertrag ist dieser breite Ermessensspielraum nötig und 

unverzichtbar, da die Völkerrechtsgemeinschaft nur äußerst behutsam in die souve­

räne Sphäre der Nationalstaaten eindringen sollte. Dagegen wäre er Jür die Euro­
päische Union, die inzwischen viel stärker unter der Logik einer Verfassung als unter 

der eines internationalrechtlichen Vertrages lebt, zu unspeziJisch. Die Errungensc haft 

der grundrechtlichen Kodifikation - ihre Präzision und damit die Vorhersehbarkeit 

des Umfangs der rechtlichen Freiheitsgewährleisrung - würde zu großen Teilen 

wieder zurückgenommen, wenn man die Regelungsvorbehalte des Gesetzgebers so 

großzügig formulieren würde. Aus diesem Grunde wird in diesem Entwurf eine 
Systematik der Schrankenziehung vorgenommen, die sich an dem spezifischen Cha-

J Vgt Amt!. Sammlung d. EntscheIdungen des BVtrfG BJ. 7) , S. JJ9-}88. 
4 Vii). Amt!. Sammlung d Entschc:dung('Jl des BVcrrG Bd. 8, . S. 'S 5- ). I J. 
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rakter und der spezifischen Bedeurung jedes einzelnen Grundrechts orientiert. Sie 
folgt dabei dem aUs vielen nationalstaatlichen Grundreehtssystcmen vertrauten Prin­

zip einer wechselseitigen Zuordnung der Wenigkeit d es jeweiligen Grundrechts im 
Verhältnis zu dem Gemeinschafrsgut, zu dessen Schutz (bzw. 7.U dessen Förderung) 
das Grundrecht eingeschränkt werden kann. Dabei wird der Grundsatz angewendet, 

daß die Barrieren fl;r den grundrechtsbesch.ränkenden Gesc!zgeber um so höher sind, 
je hedeutsamer dieses Recht (nach der Wertung des "Crhebers der Rechreerklärung) 
ist; umgekehrt sind sie um so niedriger, je bedeutsamer das zu schützende (bzw. zu 
fördernde) Kollektivgut im Verhältni s 7.U dem beschr:inkbaren Grundrecht ist. 
Daraus ergibt sich eine Sbla, an deren einem Ende der absolute Vorrang eines 
Grundrechts vor jeglichem öffentlichen lntere,se der Gemeinschaft oder der Mit­
gliedsstaaten steht, wo folgl.ich keine Beschränkungen des Grundrechts zulässig sind 
(Art. I: Würde; Art. 16: Gewissensfreiheit), während an dessen entgegengesetzrcm 
Extrempunkt das jeweilige Grundrecht lediglich »nach Maßgabe rechtlicher Rege­

lungen« garantiert ist, d. h. jedes Gemeinwohlgut der Gemeinschaft Vorrang erhält, 
wenn es der Normgeber beschließt; mit abnehmender Vorrangigkeir des Grundrechts 
und zunehmender Bedeutsamkeit von Gemeinschafrsgütern oder Rechten anderer 
enthält der Entwurf somit die nachfolgenden Abstufungen. 
Beschränkungen sind danach zulössig 
- zuln Schutze von - nicht näher spezifizierten, d. h. dem Normgeber nicht vorge­

gebenen - (absolut) zw ingenden Gründen des öffentlichen Wohls der Europäi­
schen Union: 
Art. 6 Abs. J [Persönlichkeitsrecht und Privatsphäre]; 
Art. J 5 Abs. z: Brief- und Tclekommunikationsgeheimnis; 
Art. 17 Abs. 2: Gedanken-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit; 

- zum Schut~e von - spezifizierten - Gründen, nämlich menschliche Würde, Leben, 
Gesundheit und die Wahrung ethischer Prinzipien, die nach den ubereinstimmen­
den Wertmaßstäben der Mlrgl.edsstaaten zw ingend geboten ist: 
Art. 19 A bs. 2: F reiheir der Wissenschaft; 

- zum Schutze von - nicht näher spezifizierten - Rechtsgütern, deren Vorrang nach 
den uberemstimmenden Wertmaßstäben der Mitgliedsstaaten gerechtfertigt ist: 
Art. 4 Abs. I [Leben und Gesundheit] ; 
Art. 5 Abs.2 [Persönliche Freiheit und Sicherheit]; 
Art. 18 Abs . 3 [öffentliche Kommunibtionsireiheit]; 
Art. 20 Abs . 2 S. I [Vers<lmmlungsfreiheit]; 

- zum Schutze rechtlich anerkannter Z,ele der EuropäISchen UniOlI: 
Art. 6 Abs. 2 (Datenschutz); 
Art. 9 Abs. 4 [Betrcten von Geschäftsräumen); 
Art. tO Abs. I [Freizügigkeit für Unionsbürger]; 
Art. 14 [Berufsfreiheit]; 
Art. r 5 Abs. 3 [TK-Datcnschutz]; 

- zum Schutze spezifizierter institutioneller EIgenheiten oder Ziele der Gemem­
schaft: 

Art. 22 Abs. 2 [Koalitionsfreiheit d . Bediensteten d. Union]; 
Art. 28 Abs. 1 [Gleicher Zugang zu öffentlichen Ämtern in der Union}; 

- zum Schutze und zur Förderungnicht speziJi7.ierter Gemeimvohlgüter [z. B. Funk­
tionsfähigkeit] de,· Gemeinschaft, ausgedrückt in der Formulierung der Zulässig­
keit VOn Beschränkungen durch Regelungen, welche Struktur und Ziele der Eu­
ropäischen Union festlegen bzw. nach Maßgabe näherer rechtlicher Re.gelungen: 
Art. 12 Abs. I [Eigentum]; 

Art. 13 lVerrrags- und Wettbewerbsfreiheitl; 
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10 Art. 2 I S. 2 [Betätigungs- und Selbstordnungsfreiheit von Vereinigungen]; 
Art. 22 Abs. r [Koalitionsfreiheit). 

Nicht vollständig kompatibel mit dieser Skala sind Regelungen, in denen Grund­
rechtsbeschr:i nkunI?;cn (ausnahmsweise) nicht nur zum Schutz vOn Gemeinwohl­
gütern der Gemeinschaft bzw. der Union zulässig sind, sondern auch von wichtigen 
Belangen der Mitglied.maaten die Rede sein muß; möglich sind danach in zwei Fällen 
Grundrechtseinschränkungen auch 

zum Schutze I.nabweübarer gesetzlich anerkannter Gemeillwohlbelange von Mil ­
gliedHlaalCn: 
Art. 10 Abs. 2 [Frei zügigkeit von Nicht -Unionsbürgern); 
Art. 20 Abs. 2 [Versammlungsfreiheit). 

5.2 Die Befugnis zur Grundrechtsbeschränkung hat auf nationalstaatlicher Ebene 
der Gesetzgeber, dem die Verfassung mehr oder minder detailliert vorgibt, welche 
Grundrechte zu wclchen Zwecken cr einschränken darf. Er ist demokratisch legiti­
miert und zugleich das wichtigste Organ, das je nach den politischen Mehrheits­
verhälrnissen die Gemeinwohlforderungen aktualisiert. Da er als pot/vo':,. constitue 
umer der Vcrfassung steht, ist er hierbei an den von der Verfassung gesteckten 
Rahmen gebunden. 
Für die Europäische Union gelten andere institutionelle Rahmenbedingungen. Ihr 
pouvoir conmCuan! liegt augenblicklich noch bei den Mitgliedsstaaten, die als »Her­
ren der Verträge« den Umfang der Kompetenzen aller drei Säulen der Union be­
stimmen. Ihre Gesetzgebung erfolgt durch verschiedene Formen des Zusammenwir­
kens von Kommission, Rat und Europäischem Parlament. Im Hinblick auf die 
integrierende und verbindende Bedeutung einer Rcchtcerklärung für die Union 
erscheint es jedoch angebracht, sie weder im Wege der bloßen Vertragsergänzung, 
noch viel weniger als Sekundärrecht in dem Normsetzungsverfahren der Europäi­
schen Gemeinschaft zum Leben ;cu erwecken, sondern erstmals den Weg eines 
t/nlOnsweilen Referendltm, zu gehen. Dieser Vorschlag wird in Artikel 38 des vor­
liegenden Entwurfs gemacht. Für die Rechteerklärung würden dann die Mitglieds­
staaten im Verein mit der sich im Referendum äußernden U nionsbürgerschafr zum 
P0I<VOtr conscicuant. lnsofern wären die Mitgliedsstaaten zwar weiterhin die "Herren 
der Verträge«, jedoch nicht mehr ausschließlich die "H erren der Grundrechte in dcr 
Union«. Denn Änderungen dieser Rechteerklärung wären nur im Wege einer Ver­
tragsergänzung möglich, die durch Referendum der Unionsbürgerschafr bestätigt 
wären. 

Andererseits ist durchaus das Bedürfnis VOn Ausgestaltungen, Konkretisierungen 
und Beschränkungen der Rechte anzuerkennen, und so sollte die Rechteerklärung die 
Ermächtigung ~n die Mitgliedsstaaten als »Herren der Verträge« enthalten, nach 

Maßgabe der in den einzelnen Grundrechten enthaltenen Vorbehalte auch Beschrän­
kungen vorzunehmen. Sobald jedoch diese Beschränkungen durch Sekundärrecht 
möglich sein sollen, muß nach diesem Entwurf vorgesehen werden, daß in jedem Falle 
die Zustimmung des Europäischen Parlaments dafür erforderlich ist. Daher sieht 

Art. 36 Abs. 1 des Entwurfs in Übereinstimmung mit dem gegenwärtigen Stand der 
Normschöpfung in der EU zwei Möglichkeiten der Beschränkung der Grundrechte 
vor, nämlich durch Vertragsergänzung bzw. -änderung sowie durch Sekundärrecht, 
das vom Rat mit gualifiz.ierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission mit Zustim­
mung des Europäischen Parlaments beschlossen worden ist. 
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JI. Zu den einzelnen Vorschnften 

J. Präambel 

Die Präambel enthält in gedrängter Form die politischen Grundlagen der nachfol­
genden Rechteerklärung. Zwei Elemente sind hervorzuheben: Zunächst die fest­

stellung, daß das Ziel einer immer engeren Union der Völker Europas »auf der 
Grundlage einer Rechtsgemeinschafr ihrer Bürger« sta[[finden soll. Dadurch wird 

deutlich gemacht, daß nicht mehr nur die Staaten, sondern zumindest auch die 
Unionsbürger konstituierende Elemente der Union sein sollen. Dementsprechend 
wird auch das normative Ziel proklamiert, daß nicht wirtschaftliche Imperative oder 
staatliche Interessen, sondern die »Grundrechte der Unionsbürger« treibende Kraft 

der Einrichtungen der Europäischen Union sind. Schließlich wird die Idee einer 
curopäischcn Bürgergesellschaft herbcizitiert, deren soziale, kulturelle und wirt­
schaftliche Integration trotz ihrer vielfältigen Unterschiede durch die Gewährlei­
stung eines Grundrechtskatalogs erfolgt. Dahinter verbirgt sich die Idee, daß die 
Ausstattung von Individuen mit Rechten ihre: Zugehörigkeit zu einem Verband 
konstituiert (und nicht umgekehrt eine vorpolitische Zugehörigkeit die Rechtferti­
gung für die Zuerkennung von Rechten darstellt, wie das im klassischen Nationalstaat 
überwiegend der Fall ist). 
Schließlich erklärt die Präambel, daß die Reclueerklärung von der Regierungskonfe­

renz verabschiedet wird, diese also gewissermaßen als pouv oir consliwam fungiert. 
Diese Festlegung ist im Zusammenhang mit Art. }8 der Erklärung zu lesen, nach der 
diese Erklärung zunächst im normalen Verfahren der Vertr"gsergänzung beschlossen 
wird, dann jedoch zu ihrer Wirksamkeit eines Referendums der Unionsbürger bedarf. 
Man könnte sich auch das vereinfachte Verfahren gemäß Art. 8 e EGV vorstellen, 

demzufolge der Rat diese Rechreerklärung einstimmig auf Vorschlag der Kommission 
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments erläßt; dieser durch den Vertrag 

vorgegebene Weg würde aber die Möglichkeit eines Unionsrelerendums ausschlie­
ßen. Außerdem erscheint es aus Gründen der Bedeutsamkeit und Legitimität der 
Rechteerklärung angemessener, sie auf der Ebene der Regierungskonferenz zu er­
lassen, weil dadurch, im Verein mit dem Unionsreferendum, die beiden konstituie­
renden Elemente der Union auch nach außen deutlich in Erscheinung treten. 

2. Artikel I (Würde) 

Im Hinblick auf die nationale und kulturelle Vielfalt der Union erscheint es besonders 

wichti~, daß an der Spitze ihres Grundrechtskatalogs die Erklärung der Achtung der 
Würde eines jeden Menschen steht. Damit ist vor allem ausgesprochen, daß jeder 
Mensch das Recht auf Rechte hat, d. h. einen Anspruch auf die elementare Voraus­
setzung iür die gleichberechtigte Teilnahme am sozialen Leben einer Rechtsgemein­
schaft. Während Satz I mit dem Wort "achtet« eine relativ zurückhaltende Form der 

Wahrung der Würde zum Ausdruck bringt, die dafür aber in bezug auf alle Menschen 
gilt, verspricht Satz 2 die aktive Form des Würdeschutzes, in dessen Gcnuß jedoch 
nur diejenigen Personen gelangen, die der öffentlichen Gewalt der EU unterworfen 
sind. So kann also aus Art. I nicht ein Anspruch darauf abgeleitet werden, daß die EU 
etwa aus grundrechtlichen Gründen zu humanitärer Intervention in anderen Teilen 
der Welt verpflichtet sei. Allerdings ergeben sich durchaus in ihren Handelsbezie-

II 
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12 hungcn bestimmte Restriktionen, so z, B, bei dem Abschluß von Handelsabkommen 
mit Ländern, die geächtete Formen der Kinderarbeit oder andere menschenrechts­
widrige Formen der Produktion praktizieren, Sobald jedoch eine Person in den 
Hoheitsbereich der EU gelangt, wird Menschenwürdeschutz verlangt, auf den sich 
jeder Mensch, also nicht nur Unjonsbürger, berufen können, 

], Artikel 2 (Gleichheit, Diskriminienmgsverbole) 

Absjchtsvoll sind das Grundrecht auf Gleichheit und die näher spezifizierten Dis­
kriminierungsvcrhote im unmittelbaren Anschluß an die Würdegarantie !(cstellt 
worden, da die Verweigerung der Anerkennung des Menschen als eines gleichen 
die vielleicht elementarste und auch .m weitesten verbreitete Form der Würde"er­
letzung darstellt. Der Gleichheitsanspruch des Abs, I bezieht sich auf die gesamt 
öffentliche Gewalt der Europäischen Union, nicht also nur auf die Gleichheit bei der 
Anwendung von Rechtsnormen der EU, Bereits der Normgeber muß alle Menschen 
gleich behandeln, Allerdings bedeutet der Gleichheitssatz bekannrlicl, nicht, daß alle 
Personen und ihre Lebensverhältnisse schematisch gleich behandelt werden; vielmehr 
bedeutet er, daß gleiche Sachverhalte gleich und ungleiche Sachverhalte ungleich 
behandelt werden, Ls ist das Gebot einer sachgerechten Differenzierung, und dieses 
Gebot findet sich in Satz zwei des ersten Absatzes, nach dem jede willkürliche 
Unterscheidung unzulässig ist, Willkürlich ist eine Unterscheidung immer dann, 
wenn sachliche DiffereO'l.ierungsgrunde nicht erkennbar sind, 
Abs, 2 spezifiziert die Merkmale, die als Anknüpfungspunkt für eine Differenzierung 
zum Nachteil von Individuen verboten sind, Hierzu gehören zum einen die bereits 
aus nationalstaatlichen Verfassungen bekannten klassischen Diskriminierungsver­
bote wie Rasse, ethnische und soziale Herkunft sowie religiöse, weltanschauliche 

und politische Überzeugung; neu aufgenommen und im Hinblick auf den Charakter 
der Union als multinationale Gemeinschaft sind Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Mind erheit sowie Sprache, ""ihrend die Merkmale des Alters und der Behinderung 
einer neueren, eher wohlfahrtsstaarlichen Schicht von Rechtsgewährleistungen ent­
stammen. 

Abs, I 5, 3 baieht sich auf neuere Entwicklungen, nach denen zur faktischen Ver­
besserung von bislang benachteiligten oder gar diskriminierten Minderheiten oder 
anderen gesellschaftlichen Gruppen Politiken der aktiven Förderung verfolgt wer­
den, Lm diese nicht dem Verdikt der Grundrechtswidrigkeit auszusetzen, erscheint 
die KlarsteIlung in Abs. I 5, 3 erforderlich, 
Abs, 3 enthält den gemeinschafrsrechtlieh wohletablierten Grundsatz des Verbotes 
jeglicher Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit (Art, 6 EGV), Frei­

lich gilt dieses Verbot lediglich im Anwendungshereich des EGVund schließt den Fall 
der sog, Inländerdiskriminierung (,discrimination a rebours<) nicht aus, Die Un­
gleichbehandlung von Unionsbürgern außerhalb des Anwendungsbereichs des 
EGV durch die Mitgliedsstaaten ist auf die Dauer jedoch ein Hindernis für die 
Integration der Europäischen Union auf der Ehene der Unionsbürger, sie behindert 
die Herausbildung einer pluralen Bürgergese lJschafc. Aus diesem Grunde wird in 

Abs, 3 festgelegt, daß Jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
verboten ist; damit werden also nicht mehr nur, wie bisher, grenzüberschreitende 
Sachverhalte von diesem Verbot erfaßt. 
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4. Artikel J (Gleichstellung von Männem und Frauen) 

Art. 3 Abs. I enthält die einzige Regelung dieser Rechteerklärung, die nicht den 
Charakter eines klassischen Gleichheits - oder Freiheitsrechts hat, das gerichtlich 
durchsetzbar ist. Es handelt sich hierbei um ein Union,>.iel, das die für die Rechts­

entwicklung der union verantwortlichen Organe in der ihnen jeweils spezifischen 
Weise zu beachten haben, d. h. die normsetzenden Organe durch den Erlaß ent­
sprechender Regelungen, der EuGH durch eine diesem Unions>iel konforme Aus­
legung der von ihm angewendeten Rechtsnormen. Ein subjektives, beim EuGH 
einklagbares Recht auf bestimmte 'v!aßnahmen ergibt sich aus Art. 3 nicht. Absatz. 
2 enthält den in Art. 119 EGV kodifizierten Grundsatz als unmittelbar geltendes 

Gleichheitsgrundrecht, das mit Drillwirkung ausgestattet ist. 

5. Artikel 4 (Leben Imd Gesundheit) 

Dieses Grundrecht bezieht sich auf die möglichen Gcf:ihrdungen von Leben und 
körperlicher Integrität, die auch von Organen und Einrichtungen der Europäischen 
Union bzw. von den Hoheitsgewalren der MitgliedssuJten bei der Anwendung von 
EU-Recht ausgehen können. Zu denken ist an die Fesdeß'lIlg von Umweltstandards 
ebenso wie an die Erlaubnis oder das Verbot bestimmter medizinischer Dienstlei­
stungen und Präparate. aber auch an Hoheitsakte, die im Rahmen der dritten Säule der 
EU ausgeführt werden. Das Grundrecht enthält nicht nur eine Gewährleistung, 
sondern auch einen Anspruch auf Schutz, d. h. auf positive Maßnahmen. Wie bei 
allen positiven Rechten, sind a\lch hier vielfältige Maßnahmen möglich. unter denen 
die zuständigen und verantwortlichen Organe ein Auswahlermessen besitzen. Insbe­
sondere im Bereich der Umweltpolitik werden dadurch allzu starre normative An­
forderungen vermieden. 

Die Regelung des Abs. 2 ist geboten. obwohl die U llion augenblicklich und sicherlich 
a\lch in absehharer Zukunft keinerlei Strai,;ewalr besit7en wird. Doch kann es 
insbesondere im Bereich der dritten Säule (Zuscllnmenarbeit i.n den Bereichen Justiz 
und Inneres), möglicherweise aber durchaus auch im Bereich der zweiten Säule 

(GASP) Konstellationen geben. in denen physische Gewalt und absolute Herrschaft 
üher die physische Integrität von Personen stallfinden kann. Die engen Vorausset­
zungen für die ZuLissigkeit medizinischer oder anderer wissenschaftlicher Experi­
mente konvergieren mit der Regelung des Art. 19 Abs. 2. 

6. Artikel 5 (Persönliche Freiheit und Sicherheit) 

Art. l enthält den Kern der klassischen Habeas ·corpus-Rechte. \'vie erwähnt. ist die 
ELIlopäischc Union sicherlich kein klassischer Adressat einer derartigen Gewähr­
leistung. weil. ihre Hoheitsbefugnisse lypischerweise nicht die personliehe Freiheit 
und Sicherheit der Individuen berühren. Gleichwohl erscheillt eine derartige Garan­
tie sinnvoll, weil, wie bereits erwähnt. die zukünftige Entwicklung insbesondere der 
drillen Säule Eingrift'sbefugnisse mit sich bringen kann und vermutlich wird, denen 
gegenüber ein grundrechdicher Schut? durch'llIs angebracht iSL. und sei es auch nur. 

IJ 
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um mäßigend und strukturierend auf den Aufbau eines europäischen Gewaltpoten­
tials hinzuwirken. 

J. Artikel 6 (Persönlichkeitsrecht und Pri-vatsphäre) 

Abs. 1 ist insbesondere .im Hinblick auf neue re technische Entwicklungen der elek­
tronischen Überwachung und Kontrolle der Privatsphäre von Bedeutung. Im Hin­
blick auf die in der drinen Säule der EU in Aussicht genommene Koordinierung der 
Verbrechensbekämpfung ist es besonders wichtig, daß ein gemeinsamer Grund­
rechtsstandard auf europäischer Ebene existiert. Aus diesem Grunde spielt hier 
auch der Beschränkungsvorbehalt eine besonders wichtige Rolle. Eingriffe sollen 
nicht auf dem Niveau der niedrigsten Eingriffsschwelle möglich sein, sondern die 
Mitgliedsstaaten an ihre übereinstimmenden Wertmaßstäbe erinnern, auf deren 
Grundlage allein Eingriffe gerechtfertigt werden können. 
Abs. 2 formuliert das informationelle Selbstbestimmungsrecht, das sich nicht nur auf 
Dateien, sondern auch auf Akten erstreckt. Es enthält im wesentlichen die Rege­
lungen, die sich im Laufe der Jahre in den Rechtsordnungen der meisten Mitglieds­
staaten herausgebildet haben. Da es sich hierbei um ein sehr weitgehendes Recht 
handelt, ist es auch gerechtfertigt, den Beschränkungsvorbehalt relativ weit zu for­

mulieren: »Rechtlich anerkannte Ziele der Europäischen Union« sind nicht alle 
Politikziele der Gemeinschaft, sondern nur solche, die in ihrem Regelwerk rechtliche 
Anerkennung gefunden haben; di ese reichen allerdings auch aus. Freilich ist dabei 
immer die sog. Schranken-Schranke des Art. }6 Abs. 1 S. 3, 4 und 5 zu beachten. 

8. At"tikel7 (Rechte des Kindes) 

Mit diesem Artikel erkennt die Europäische Union die besondere Schutzwürdigkeit 
von Kindern, aber auch der sie erziehenden Eltern an. Der Schutzumfang orientiert 
sich an dem interna tionalen Übereinkommen vom 20. November 1989 über die 
Rechte des Kindes, dem die Bundesrepublik im Jahre 1992 beigetreten ist (BGBL 
1992 Il S. 121). Mit dem vorliegenden Artikel soll sich die Europäische Union in ihren 
rechtlichen Regelungen und Politiken an den dort genannten normativen Leitlinien 
orientieren. Die hier gewählten Formulierungen greifen dabei auch Vorschläge auf, 
die in der Gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat 
erörtert wurden, dort aber nicht die erforderliche Mehrheit gefunden haben (v gl. 
BT- (2/6000, S. 54 H.). Das Verbot der Kinder arbeit in Abs. 2 bezieht sich nicht nur auf 
die Arbeit von Kindern in der Europäischw Union, sondern wirkt sich auf Dritt­

länder insofern aus, als die Union z. B. keine Handelspolitik betreiben darf, die auf 
eine praktische Förderung von Kinderarbeit in Drittländern hinausläuft. 

9. Artikel 8 (Schutz und Förderung der Familie) 

Diese Regelung enthält keine subjektiven Individualrechte, sondern hat ein Gemein­
schaftsziel zum Gegenstand. Wie auch bei den anderen Gemeinschaftszielen handelt 
es sich hierbei um eine die Organe der Union bindende Verpflichtung, die bei der 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1998-1-1 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 18.01.2026, 09:16:24. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1998-1-1


Gestalrung von Rechtsnormen wie auch bei deren Auslegung durch die Gerichts­

barkeit zu beachten ist. Insofern enthält der »A nspruch auf gesellschaftliche Rück­
sichtnahme« in Abs. 2 mehr als nur einen moralischen Appell an die Unions-Mit­
bürger; er ist ?ugleich auch normativer Auftrag an die Unionsorgane. 

10. Artikel 9 (Schutz von Wohnung und Geschäftsräumen) 

Dieses Grundrecht ist auch bereits vor einer etwaigen Verdichtung der Kooperation 
in der dritten Säule der Union von Bedeutung, z. B. im Rahmen von KarteIlermitt­
lungen und damit verbundener Eingriffshandlungen, die zwar von den innerstaat­

lichen Behörden und Gerichten vollzogen werden, jedoch unter der Veranrwortung 
der Gemeinschaft,organe stehen. Emsprechend der unterschiedlichen sozialen funk­
tion von Privatwohnung und Geschäftsräumen wird hier eine Differenzierung vor­
genommen, die sich vor allem in den umerschiedlichen Voraussetzungen für Eingriffe 
niederschlägt. Während die Voraussetzungen für Durchsuchungen von Privatwoh­
nungen lind Geschäftsräumen dieselben sind, wird hinsichtlich des Betretens in den 

Abs. 3 und 4 differenziert, da Geschäfts-, Betriebs- und Arbeitsräume eine geringere 
Nähe ZUr Privatsphäre aufweisen als die Privarwohnung. 

I I. Artikel 10 (Freizügigkeit) 

Die freizügigkeit gehört zu den vier klassischen Grllndfreiheiten der Gemeinschaft; 
sie ist nunmehr in Art. 8 a EGV als ein Recht aller Unionsbürger kodifiziert. freilich 

gilt dieses Recht nur vorbehaltlich der Beschränkungen, die im EGV sowie im 
Sekundärrecht festgelegt sind. Art. S a EGV enthält daher noch deutliche Spuren 
eines »Grundrechts" des ProduktionsfaktOrs Arbeit. Der hier vorgesehene Art. 10 

Abs. I beseitigt diese Beschränkungen und erklärt die freizügigkeit zu einem echlen 
Unionsbürgerrecht, wobei ausdrücklich noch einmal die oben bereits cr",,\lmle In­
länderdiskriminierung ausgeschlossen wird. Auch hier ist eine Beschränkung nur 
zum Schutze rechrlich anerkannter Ziele der Europäischen Union zulässig, wom.it 
sichergestellt wird, daß nicht allgemeine Politikziele oder sonstige für die Union 
politisch in Anspruch genommene Gemeinwohlziele ausreichend sind. 
Eine AusnahmesteUung nimmt Abs. 2 insofern ein, als hier gemäß S. 2 hir Ange­
hörige von DrittStaaten Beschränkungen auch »zum Schutze unabweisbarer gesetz­
lich anerkannter Gemeinwohlbelange von Mitgliedstaaten« zulässig sein sollen. Die 
Gemeinwohlbclange des Mitgliedsraates müssen gesetzlich anerkannt sein, d. h. so­
weit rechtsstaatlich bestimmt sein, daß ihr Vorliegen gerichtlich überprüft werden 
kann. Diese Möglichkei, ist eine Folge der Tatsache, daß das an sich für Unionsbürger 
geschaffene Recht der Freizügigkeit auch auf Angehörige von Drimtaaten ausge­
dehnt wird. Die Mitgliedsstaaten mÜssen die Milglichkeit haben, entsprechend ihren 
Ordnungsvorstellungen unterschiedliche Grundrechtsstandards gegenüber Unions­
bürgern und anderen Personen durclnusetzen. Die Beschränkungen nach den Ge­
setzen der Mitgliedstaaten sind gegenüber dem betroffenen Personenkreis unmitrel­
bar anwendbar, d . h. sie müssen nieh, etwa zunächst in eine Rechtsvorschrift der 
Union Eingang finden . 

/5 
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16 [2. Artikel 11 (Asylrecht) 

Dieses Grundrecht ist nach der immer enger werdenden Zusammenarbeit der Mit­
gliedstaaten in der drirrcn Säule der Union (Zusammenarbeit in den Bereichenjustiz 
und Inneres) und nach der Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Schengener 
Abkommen, die als völkerrechtliche Verträge dem Gemeinschaftsrecht allerdings 
nicht unterliegen, von besonderer Dringlichkeit. Um so bedeutsamer ist daher der 
in Amsterdam beschl()ssene Artikel C, nach dem der Rat innerhalb eines Zeitraumes 
von fünf Jahren nach Inkrafmeten des Vertrages u. a. Mindestnormen für die Auf­
nahme von Asylbewerbern sowie für das Verfahren über die Anerkennung von 
Asylanspruchen erlassen wird. Der hier vorgeschlagene Artikel I [ enthält derartige 
MindcSlstandards, an denen sich die Organe der Union, also auch der Rat, bei dem 
Erlaß der Vorschriften zu orientieren honen . 

IJ. Artikel 12 (Eigentum) 

Die Bedeutung einer grundrechtlichen Garantie des Eigenrums hängt davon ab, was 
in einer Rechts- und Wirtschaftsordnung als Eigentum anerkannt ist. Art. 222 EGV 
erklärt, daß er die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedsstaaten unbe­
rührt lasse. Das schließt aber nicht aus, daß der konkrete Gehalt der Eigentumsga­
rantie durcn die Regelungen bestimmt wird, die die Gemeinschaft zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben und zur Verfolgung ihrer Zwecke erläßt. So kann es durchaus geschehen, 
daß die Eigentumsgarantie auf mitgliedsstaarlicher Ebene einen anderen Inhalt hat als 
auf der Ebene der EU. Es kann also z. B. " , in, daß auf Unionsebene wirtSchaftliche 
Erwerbschancen Eigenrumsschutz genießen, obwohl das in den Rechtsordnungen 
einzelner Mitgliedsstaaten (z. B. der Bundesrepublik Deutschland) nicht der Fall ist. 
Dementsprechend wird hier auch keine Regelung über die Enteignung vorgeschla­
gen, weil deren Begriffsinhalt davon abhinge, was als Eigentum anerkannt ist. Stan­

dessen wird in Abs. 2 vorgeschlagen, unabh;;ngig vom Charakter eines Eingriffs als 
Enteignung oder als bloße EigentlJmsbeschränkung einen sog. Belastungsausgleich 
vorzusehen. Dies ist ein Institut, das in der Rechtsprechung des Bundesverfassungs­
gerichts und der wissenschaftlich~n Literatur in der Bundesrepublik entwickelt wor­

den ist. 

14. ArtikellJ (Vertrags- und Wettbewerbsfreiheit) 

Dieses Grundrecht ist sehr weit gdaßt, da es alle Formen wirtschaftlichen Handeins 
umfaßt. Dementsprechend sind auch sehr weitreichende Besc.hriinkun?cn zulässig, 
praktisch kann das jede rechtliche Regelung der Union sein, soweit sie die Schranken­

Sehranken des Art. 36 Abs. I Sätze 3,4 und 5 einhält. 
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15, Arti,kel14 (Berufsfreiheit) 

Der Artikel enthält die Freiheit der Wahl lind der Ausübung des Berufs, wobei die 
Formen der selbständigen wie der unselbständigen Arbeit gleichermaßen geschützt 
sind, Auch bei diesem Grundrecht gibt es einen relativ weiten Spielraum der Be­

schränkung durch die anerkannten Ziele der Europäischen Union, wobei zu beachten 
ist, daß gemäß Art, 36 Abs, 1 S, I llnd 2 diese Ziele sters in die Form einer rechtlichen 

Regelung gegossen sein müssen, Die soziale Dimension dieses Grundrechts findet 
sich in Art.23 u, 24, 

16, Arti,kellJ (Brief- und Tele,kommuni,kationsgeheimnis) 

Dieses Grundrecht erstreckt den aus den nationalstaatlichen Grundrechtskatalogen 
bekannten Schurz des Brief- und Fernmeldegeheimnisses auf alle Formen der priva­
ten Telekommunikation, wozu z' B, auch di e Nutzung des Internet gehörr, Eine 
weirere Ergänzung liegt in dem Schutz der bei der NurZllng der Telekommunikation 
entstehenden persönlichen Daten, seien dies Abrecbnungsdaten oder andere »elek­
tronische Spuren«, die der Nutzer der neuen Medien hinterläßt. für Eingriffe in die 
private Kommunikation, sei es durch Brief, sei es durch elektronische Telekom­
munikationsrnedien, ist eine hohe Schwelle errichtet worden, Dies rechtfertigt sich 
daraus, daß es sich hierbei um Ausschnitte aus der privaten Kommunikation handelt, 
die durch die Nutzung von Medien im besonderen Maße gegenüber Störungen von 
außen anfällig sind und daher in besonderem Maße schutzbedürftig sind , Dagegen ist 
die Schwelle gemäß Abs_ 3 für die bei der Nutzung der Telekommunikation entste­
henden persönlichen Daten niedriger, weil es hier nicht um den Inhalt der privaten 
Kommunikation, sondern um die Tatsache der Kommunikation als solcher geht, die 
auch eine rechtliche Regelung nicht »spurlos« machen könnte, 

17, Artikel 16 (Gewissensfreih eit) 

Die Gewissensfreiheit wird in der vorliegenden Konzeption als ein Mechanismus der 
Lösung eines Konfliktes zwischen den inneren Geboten des Gewissens einerseits und 
äußeren Rechtspflichten andererseits verstanden, Die Gewissensfreiheit bedeutet, 
daß niemand gezwungen werden darf, gegen sein Gewissen Rechtspflichten zu 
gehorchen; das bedeutet, daß im Konflikrfalle die Erfüllung der Gewissenspflichten 
Vorrang vor der Erfüllung von Rechtspflichten hat. Um einen damit möglichen, ja 
wahrscheinlichen Verstoß gegen das Prinzip der Gleichheit zu vermeiden, sieht 
Abs, 2 die Möglichkeit eines sog, Belasrungsausgleichs vor, Das rechtsstaatliche 
Gebot der Bestimmtheit verlangt indessen, daß die Alternativpflichten ihrerseits 
hinlänglich bestimmt durch Rechtsvorschrift festgelegt werden , 

'7 
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18. Artikel 17 (Gedanken-, Religions- und Weltanschauungs freiheit) 

Im Hinblick auf die kulturelle, sprachliche, geschichtliche und auch religiöse He­
terogenität in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erscheint ein Grundrecht 
auf Gedanken-, Rcligions- und Weltanschauungsfreiheit auf Unionsebene von be­
sonderer Bedeutung für die Herausbildung einer auf Pluralität und Vielfalt beruhen­
den Identität. Dennoch ist dieses Grundrecht nicht vorbehaltlos gewährleistet, da 
Konflikte mit Gemeinschaftsgütcrn der Europäischen Union denkbar sind (z. B. 
religiöse Glaubensformen und Riten, die gegen die menschliche Würde verstoßen). 

19. Artikel 18 (Öffentliche Kommunikationsfreiheit) 

Art. r8 gewährleistet die Freiheit der Individual- und der Massenkommunikation. Zu 
letzteren gehören auch neue Formen der interaktiven Kommunikation, deren präzise 
Subsumtion unter den Begriff der Individual- oder der Massenkommunikation nicht 
immer einfach ist. Die Beschränkungsmöglichkeiten des Abs. 3 rechtfertigen auch 
Regelungen, welche bestimmte Quoten für die Ausstrahlung von europäischen 
Filmen im Fernsehen vorschreiben, freilich nur, soweit der Schutz einer »europäi­
schen Identität« w den übereinstimmenden Wertmallstäben der Mitgliedsstaaten 
gehört. Auch in diesem Falle allerdings dürfen derartige Regelungen nicht auf die 
Unterbindung eines spezifischen geistigen Gehalts einer Information oder einer 
Meinung gerichtet sein. Ein gezielter Eingriif in die geistige Tendenz einer Kommu­
nikation ist nur bei den in Abs . 3 genannten Fällen des Jugendschutzes, des Schutzes 

der persönlichen Ehre, der Unterbindung von Kriegspropaganda sowie von men­
schenwürdewidrigen Äußerungen zulässig. 

20. Artikel 19 (Freiheit der Wissenschaft und der Kunst) 

Art. 19 enthält eine Gcwährleisrungs- und Förderungsfunktion bezüglich der Frei­
heit der wissenschaftlichen Forschung, Lehre und Ausbildung; die Förderungsfunk­
tion bezieht sich hier nicht auf Forschung, Lehre und Ausbildung, sondern auf deren 
Freiheit, was bedeutet, daß die Gemeinschaft nicht selbst als unmittelbaren politisch 
herbeizuführenden Förderungszweck wissenschaftliche Forschung betreiben kann. 
Jedenfalls könnte sie sich dabei nicht auf Art. 19 berufen. 
Von besonderer Bedeurung sind die in Abs. 2 vorgesehenen Begrenzungen der 
Forschungsfreiheit. Die heute möglichen Forschungen am Menschen und an Tieren 
sind häufig geeignet, Gefahren für Leben und Gesundheit von Menschen herbei­
zuführen und die menschliche Würde und fundamentale ethische Prinzipien zu 
verletzen. Letztere beziehen sich insbesondere auf den Tierschutz. In Abs. 2 ist 
der Versuch unternommen worden, einen Ausgleich zwischen der Forschungsfreiheit 
einerseits und bestimmten elementaren und unverzichtbaren Ansprüchen der Gesell­
schaft andererseits herbeizuführen. 
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2 I. Artikel 20 (Versammlungsfreiheit) 

Die Versammlungsfreiheir wird hier nichr nur Unionsbürgern, sondern jedermann 
gewährleister. Das rechtfenigr sich aus der Erwägung, daß das Sich-Versammeln eine 
elementare Kommunikationsform ist, die dazu dient, wichtige soziale, wirtschaft­
liche, kulturelle und politische Bedürfnisse öffentlich zum Ausdruck zu bringen; da 
die Union eine weltoifene europäische Bürgergesellschaft zu werden strebr, muß sie 
auch Personen, die ihr rechtlich nicht angehören, dieses elementare Recht einräumen. 
Hinsichtlich der Schranken dieses Rechtes ist darauf hinzuweisen, daß hier erneut ein 
Fall vmliegt, in dem Beschränkung auch zum Schurze unabweisbarer gesetzlich 
anerkannter Gemeinwohlbelange von Mitgliedsstaaten zulässig isr. Dies rechrfenigt 
sich daraus, da.ß Versammlungen norwendigerweise stets im Territorium und damit 
im Bereich der öffentlichen Ordnung eines Mitgliedsstaates stattfinden müssen und 
deren Schutz auch dann möglich sein muß, wenn die Versammlung einen remen 

Unionsbezug har. 

22. Artikel 21 (Vereinigungsfreiheit) 

Die Vereinigungsfreiheit enrhält auch das Recht der Ordnung der inneren Angelegen­
heiten einer Vereinigung, was ein hohes Maß an Autonomie bedeutet. Im Hinblick 
auf Erfordernisse der Sicherheit des Rechtsverkehrs wie auch des Schutzes von 
Vereinsmitgliedern kann freilich die Union sehr weitgehende Regelungen treffen 
(z. B. Mitwirkungsrechte von Vereinsmitgliedern im Verein, Festlegung der inrernen 
Orga.nstruktur von Handelsgese1!schafren u. dgJ.). 

23· Artikel 22 (Koalitionsfreiheit) 

Die Koalitionsfreiheit gewährleistet das Recht auf die kollektive Verteidigung und 
Förderung berufliche); winschaftucher und sozialer Interessen. Ausdrücklich wird 
ihnen das Recht au f den Abschluß von Kollektivverträgen sowie auf die Durch­
führung kollektiver Arbeirskampfmaßnahmen eingeräumt, wobei dies für alle Ko­
alitionen gilt, also nicht nur für Arbeirnehmerkoalitionen. Abs. I S. 3 enthält, wie 
auch bereits Art. 3 Abs. 2, nach dem Vorbild von Are. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik eine sog. Drinwirkung dieses Gnlndrechts, d. h. eine Ausdehnung 
ihrer verpflichtenden Wirkung auch auf private Dritte. 
Im Hinblick auf bestimmte Hoheitsfunktionen von Bediensteten der Europäischen 
Union sieht Abs. 2 die Möglichkeit einer Einschränkung ihrer Koalitionsfreiheit 
vor. 

24. Artikel 23-26 (Zweiter Abschnitt: Soziale Solidarität) 

Hier wird auf die Ausführungen unter 2. in dem allgemeinen Teil der Begründung 
verwiesen. Zu ergänzen ist lediglich, daß es sich bei diesen »Rechten« im strengen 
Sinne um Gemeinschafrszicle handelt, die die Union verpflichten, :vIindestnormen zu 
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)0 erlassen, die für die Mitgliedstaaten verbindlich sind. Im Hinblick auf die Folgen für 
dieWettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten sind derartige 
Mindeststandards sehr umstritten und interessenpolitisch hart umkämpft. Um so 
wich tiger erscheint es, in einem Grundrechtskatalog die Gemeinschaftspflicht zur 
E rrichtung eines sozialen M indeststandards verbindlich fest zu lege n, um einerseits ein 
'soziales Dumping<, andererseits Wettbewerbsverzerrungen so weit wie möglich zu 
vermeiden. 

25. Artikel 27 (Politische Parteien) 

Dieser Artikel wiederholt die Funktionszuweisung, die Art. J JS a EGV für politi­
sche Parteien auf europäischer Ebene ausspricht. Die Regelung des Art. I J 8 a wird 
hier um das subjektive Recht aller Unionsbürger ergänzt, an der Gründung von 
Parteien mitzuwirken und sich in ihnen zu betätigen. Andererseits wird aber auch die 
Grundlage dafür gelegt, Parteien, die die demokratischen Grundlagen der Europäi­
schen Union und ihren Charakter als Rechtsgemeinschaft freier Bürger mißachten, 
von den Rechten politischer Parteien auszuschl ießen. Artikel 27 bedarf ei ner recht­
lichen Ausges taltung durch die Rechtsetzungsorga ne der Union. 

26. Artikel 28 (Politische Gestaltungsrechte, Zugang zu öffentlichen Ämtern) 

Abs. I dieses Artikels betont den Gedanken, daß die Unio n nicht nur die Staaten, 
sondern auch die Bürger als konstitui erende Ele mente hat und daß die Legitimität 
ihres institut io nellen Rahmens auf der Teilnahme der Unionsbürger beruht . Aus­
drücklich sind auch unmittelbare Fonnen der Beteiligung (wie z. B. das Verfassungs­
referendum gern. Art. 38) vorgese hen. 
D as in Abs. 2 kodifizierte Prinzip des gleichen Zugangs zu allen öffentlichen Ämtern 
und Dienstleistungen erfährt eine Einschränkung durch unionseigene Besonderhei­
ten, hier durch das Prinzip einer ange messenen Repräsentanz de r verschiedenen 
Mitgliedsstaaten im Beamtenkörper der Union. N ac h der h.ier vo rgeschlagenen Re­
gelung behalten allerdings die in Art. 2 Abs. 3 sowie Art. ) enthaltenen kompensie­
renden Maßnahmen der Herstellung von Gleichheit Vorrang vor dem Ziel eines 

Länderproporzes. 

27- Artikel 29 (Petitionsrecht) 

Dieser Artikel erweitert das in Art. 8 d und J) 8 d EGV enthaltene Petitionsrecht in 
mehrfacher Hinsicht: Nicht nur Bürger der Union und natürlichc oder juristi sche 
Personen mit Sitz in ei.nem Mitgliedss taat der Union, sondern jedermann, d. h. auch 
Angehörige von DrittStaaten mit Wohnsitz außerhalb der Union hat das Recht dcr 
Petition; so kann es durchaus angebracht sein, einem Einrei sewilligen, dem der 
Zugang zu dem Territorium der Union verweigert wird, d.ie Möglichkei t einzuräu­
men, von seinem Wohnsitz aus eine zuständige Einrichtung der Europäischen Union 
zu petitionieren. Art. 29 begrenzt dell Adressatenkreis der Petition auch nicht auf den 
Bürgerbeauftragten und das Europäische Parlament, und es gewä hrt einen Anspruch 
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auf begründeten Bescheid innerhalb angemessener Frist. Dies mag ohnehin bereits in 

dem Begriff des Petitionsrechts enthalten sein, dient aber der KlarsteIlung und 

vermeidet etwaige restriktivere Interpretationen. 

28. Artikel JO (Recht auf Zugang zu Dokltmenten) 

Dieser Artikel enthält so etwas wie einenfreedom of information act dcr Union, der 
sich insbesondere daraus rechtfertigt, daß die Union wie wohl kaum eine andere 
politische Gemeinschaft wichtige Politikbereiche durch eine Vielzahl von Berichten, 

Weißbüchern, Grünbüchern und anderen informationellen Gestaltungsmitteln prägt 
und gestaltet. Der Artikel soll eine bürgernahe Informationspolitik der Union vor­

antreiben und die Teilhabe der Unionsbürger an dieser Form der politischen Gestal­

rung erleichtern. Einen Anspruch auf die Übersetzung von Dokumenten in die 
Amtssprache eines jeden Mitgliedm"ates ist allerdings nicht vorgesehen, weil dies 
die Ressourcen der Union übermäßig strapazieren würde. Er gilt nur, wenn die 

Dokumente Angelegenheiten des Unionsbürgers selbst betreffen. 

2 9. Artikel J I (Wahlrecht, Abstimmltngsrecht) 

Dieser Artikel behandelt das Wahlrecht zum Europäischen Parlament sowie bei 
Kommunalwahlen und übernimmt sachlich die Regelungen des Art. 8 b EGV Das 

gilt auch für die für Kommunalwahlen notwendigen Abweichungen, während die in 
Art. 8 b Abs. 2 letzter Satz EGV vorgesehenen Ausnahmen für elie Wahlen zum 
Europäischen Parlament hier etwas abweichend in der Weise zugestanden werden, 
daß sie im Interesse der Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments erforderlich 
sind. 

Schließlich erwähnt Art. 3 I auch das gleiche Beteiligungsrecht an plebiszitären 
Formen auf kommunaler sowie auf Unionsebene, ohne allerdings diese Formen 
selbst damit bereits einzuführen. Die Regdung, in welchen Angelegenheiten und 
in welchen Verfahren Plebiszite auf U monsebene stattfinden können, hängt aufs 
engste mit der komplexen Frage der Rechtserzeugung auf Unionsebene zusammen 

und müßte gesondert im Wege der Vertragsergänzung geregelt werden. 

JO. Artikel J2 (Recht altf Unionsbürgerbegehren) 

Das hier vorgeschlagene Unionsbürgerbegehren folgt einer Anregung der Citizens' 
Assembly und stellt eine entwickelte Form einer Massenpetition dar. Die Zugangs­
barriere (je ein Zehntel Wahlberechtigter aus mindestens drei Mitgliedsstaaten, die 
insgesamt mindestens ein Zwanzigstel der zum EP \'V'ahlberechtigten ausmacht) ist 
zwar sehr hoch, soll aber auch gewährleisten, daß ein möglichst großer Tcil der 
Unionsbürgschaft von dieser Initiative erreicht werden kann. Auf jeden Fall aber 

wird damit aktiven Gruppen innerhalb der Unions bürgerschaft die Möglichkeit 
gegeben, ihrerseits die Initiative zu bestimmten instirutionellen Änderungen oder 
auch Politiken zu ergreifen. 

2 I 
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22 J I. Artikel JJ (Verfahrensrechte) 

Während im nationalstaatlichen Zusammenhang die Rechte auf rechtliches Gehör 
und auf Verteidigung im Strafrecht eine besonders bedeutsame Rolle spielen, finden 
sie in der Rechtsordnung der Gemeinschaft vor allem in Verwaltungsverfahren 

Anwendung, insbesondere in Wettbewerbsverfahren, in denen schwerwiegende 
Sanktionen verhängt werden können. Aber auch bei der Verteidigung wohIerwor­

bener Rechte und des Schutzes des Vertrauens in eine durch die Gemeinschaft ge­

schaffene vorteilhafte Lage sind diese Verfahrensrechte äußerst bedeutsam. Die hier 

vorgeschlagene Formulierung entspricht dem Stand der Rechtsprechung des EuGH. 
Die inhaltlich damit eng verwandte Garantie d es gerichtlichen Rechtsschutzes findet 

sich in Art. 37 und bildet den systematischen Abschluß dieses Rechtekataloges. 

Hier wird auf die Begründung des allgemeinen Teils unter den Ziffern 3 und 4 

verWiesen, 

33. Artikel 38 (Verfahren des Erlasses) 

Die Regelung sieht vor, daß die Redlleerklärung nicht allein durch den üblichen Weg 

der Vertragsergänzung verabschiedet wird, sondern eine Bestätigung in einem Uni­

onsreferendum finden soll. Damit soll. der grundlegende und integrierende Charakter 

des Rechtekatalogs hervorgehoben werden. Wie bereits in der Erläuterung zur 
Präambel dargelegt, wird dieser Weg - Vertragsergänzung durch die Regierungskon­

ferenz der Mitgliedsstaaten plus Referendum der Unionsbürgersc haft - dem an sich 

zulässigen Weg der Ergänzung der Rechte der Unionsbürger gemäß An. 8 e EGV 

vorgezogen. Das Verfahren des Art. 38 schließt es im übrigen auch aus, daß der 

Rechtekatalog nur in einem Teil der Mitgliedsstaaten der Union in Geltung tritt . 

Denn nur, wenn alle Mitgliedsstaaten nach ihren verfassungsmäßigen Vorschriften 
der Vertragsergänz ung zugestimmt haben, kann das Unionsreferendum stattfinden. 

Präambel 
Die Europäische Union, bestehend allS den Europäischen Gemeinschaften und den insti[u[jo~ 
ne lien Formtn der Zusammen<Hbcit ihrer Mitgliedsstaaten, verfolgr das Ziel einer immer 
engeren Union der Volker Europas auf der Grundlage einer Rechrsgcmcinschafc ihrer Burger, 
in welcher die Grundrechte der Unionsburger da:i Handeln aller Einrichtungen der Europäi­
schen Union leiten und inspirieren. G egründet auf die Überzeugung, daß der Genuß gleicher 
Rechte der Unionsburger- unoesc had et ihrer Unterschiede hinsichtlich ihrer Nationalität, ihrer 
ethnischen und so,ioIen Herkunft, ihrer Sprache, Haudarbe, Religion und ihres Geschlechts­
das Gefühl ihrer gemeinsamen Zugehörigkeit zu einer europäischen Bürgergescllschaft starken 
wird und daß die Europ:li.o::che Union durch die Gewähr dieser Rechte ihren Zusammenhalt 
fördern und ihre I:;lhigkcjt zur Verwirklichung des Gemeinwohls der Union verbessern wird, 
veraoschiedet die RegierungskonfereJ1z die folgende Erklärung der Grundrechte der Unions­
bürger: 
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Erstor Absc hnitt 

Würde, Gleichheit, Freilll.."it 

Artike l 1 

[Würde] 
Die Wurde des Menschen und die ihr innewohnenden Rechte des Individuums bilde n d.ie 
Grundlage der Union. Die Union achter sie und gewahrt ihnen ihren SChUlZ. 

Arrikel 2 

[G leichheit, Diskri minierungsverbotc] 
(1) Vor der öfientlichen Gewalt der Europaischen Union sind , 11 < Menschen gleich. Jede 
willkürliche Unterscheidung ist unzulässig. Maßnahmen zur J·örderung von Personen} die 
wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer 'Mi nderheit Nachteile erijtrcn haben, beruhen nicht auf 
einer willkurlichen Unterscheidung. 
(2) Die Europäische Union duldet keine Benachteillgung aus Gründen der Rasse, der <thni­
se hen oder sozia len l~Icrkllnft , der Zugehörigkeit zu einer ~1inderheit, der Sprache, des Ge­
schlechts, der sexuellen Orientierung, des Alters, der Behinderung, sowie der religiösen) welt~ 
anschaulichen oder politischen Überzeugu ng. 
(3) Zw ischen den Bürgern der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist jede Diskriminie~ 
rung aus Gninden der Staatsangehorigkeit verboten. 

An:i kel ) 
[Gleichstellung von Mannern und Frauen) 

(1) Die Europäische Union fördert die Herstellung tatsächlicher Gleichheir zwischen Männern 
und Frauen im öffentlichen Leben, im Berufsleben, in der Aus- und Fon:bildung, im Bereich der 
sozialen Sicherheit und in der Familie. 
(2) Bei gleicher Arbeit haben Frauen und Männer Anspruch auf gleiches !'.otgelt. 

Artikel 4 

[Lthe~ und Gesundheit) 
(1) Die Europa,ische Union g('wahrlcistet und schutzt das Recht auf Leben, korperliche Un ver­
sehnheit und die Würde im Sterl,en. Das Recht auf körperli(h~ LTnver~e hrtllt.'it darf nur zum 
SchUl i!:c von Rechtsgütern (,:i.ngl.::;chränkt werden, deren Vor~ang nach den übereinstimmenden 
Wcrtmaßs[~be n der Mitglil.:ds~taa[en gerechlfertig.t ist. 
(2) N iemand darf g,"usamer oder entwürdigender Behandlung oder Bestrafung ausgesetzt 
werden. Medizinische oder andere wisscmchafdiche Experimente an NIenschen sind nur 
nach deren ausdrücklicher und aufgekläner Zustimmung zulässig. 

Artikel j 

[Persönliche Freiheit und Sicherheit] 
(1) Jeder hat das Recht auf Freiheit und Si cherheit der Person. 
( l ) Einschränkungen dieser Rechte du rfen nur zum Schutze von Rcchtsgiitern vorgeno mmen 
werden, deren Vorrang nach den übereinst.immenden \'(Ienmaßstäben der Mitgliedsstaa ten 
gerechrfertigt ist. Festgehaltene Personen müssen unverzüglich, spätesten!' 24 Stunden nach 
ihrer Fesrnahme, einem Richter vorgeführt werden, der uber die Fortdauer der Freiheitsbe­
sch ränkun~ durch schriftliche, mit Gründen versehene Entscheidung befindet. Dle Gelegenheit 
z.ur unverzüglichen und unüberwachten B~ra.tung mit einem Rechrsbera tcr der eigener. \'(fahl 
des FesrgehalrC'nen ist zu gewäbrleisten. 

Artikel 6 
[Persönlichkeitsrech. und Privarsphäre) 

(I) Jeder hat das Recht auf Achtung und Schut!. der Persönlichkeit und der Priva tsphäre. Dieses 
Recht ,chlicßt die Vem au lic hkei t nicht-öffentlicher Mitteilungen in Wort, Schrift und Bild ein. 
Niemand ist v('rpflic.:htl'c., s ~inen Geslllldbeitszustand zu offenbaren und Untersuchungen, die 
diesem Zweck die,nen, zu dulde:n. Eine Beschrankung dieser Rcch[c ist Ollr zum Schurze von 
zwingenden Grundcn des Gemeinwohl!' der Europäischen Union zulässig. 
(1) Jeder Mensch hat das Recht an seinen persö nlichen Daten und auf Einsicht in ihn betref­
fende Oateien und Akten. Ohne ausdruckliche und aufgeklärte Zustimmung dürien persönliche 
Daten nicht erhoben, gc!'peichcrt, verarbeitet u.nd an Dritte wei tergegeben werden. Dic:;es 
Rec ht kann nur zum Schutz rechtlich anerkannter Ziele der Europä ischen Union eingeschränkt 
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werden. Der Berechtigte hat Anspruch auf Benachrichtigung uber eine Speicherung und über 
die zu seiner Person gespeich erten Daten. 

Artikel 7 
[Rechte des Kindes] 

(1) Die Europäische Un.ion anerkenn( das Recht und die Pflicht der Eltern zur Erziehung ih rer 
Kinder. Im Rahmen ihrer Zusrandigkeit fordert sie die Moglichkeic der En .... erbst;irigkeit und der 
beruflichen Bildung erziehender Personen. 
( l ) Kinder haben Anspruch auf SchutZ vor körperl ich er und seelischer Mißhandlung und 
Vernach.lassigung. Kinderarbeit ist zu untersagen. 
(J) Im Recht der Europaischcn Union ist Kindern eine Recht.sstellung l'in7.ur~lImen, die ihrer 
wachsenden EinsichtsUhigkeir durch die Anerkennung 7..unehm~~ndl'r Selbst~ndigkc:t gerecht 
wird. 

Artikel 8 
[Schutz und Fö rderung der hmilie] 

(I) Die Familie und Lebe nsgemeinschafren mir Kindern oder Hilf.sbedurftigel~ genießen den 
besonderen Schurz der U nion. 
(2) \"\!cr im h::iu slichen Bereich Kinder erzieht oder fur Hi1fsbcdur(~ige sorgt. h,i[ Anspruch auf 
gesell schaftliche Ru cksi chrnahmc. Die Uni on fördert Bedingungcll, die ihnen eine dell I':rwerbs­
tätigen entsprechende gesell sc ha ftliche Stellung sichern. 

Artikel 9 
[Schu tz von Wohnung und Gesclüfrsräumenl 

(I ) Die Wohnung sowie Geschäfts-, Betriebs- und ArbeilH2ume sind unverletzlich. 
( 2.) D urchsuchungen sind nur zulass ig, wenn sie :lufgrund einer Rechtsvorsehrift durch einen 
Rich t~r angeordnet worden sind. Bei Gefahr im V~rzu gt.' kann sie :lUeh durch ein :mdcres, durch 
Rechtsvorschrift ermaehtigl cs Org.ln angeo rdnet werde n, In diesem Fall bedarf sie der un ver­
züglichen nachtdgliehen richterlichen Bestatigung. 
(3) Das Betreten der \Vohnung ohne Zustimmung des Inhabers ist nur zulässig, wenn c.r.; zum 
Zwecke der Abwehr einer Gemeingebh r, einer Lebensgefahr fur einzelne Perso nen, oder zur 
Verhinderung dringender Gefahren rur die 61fenrlichc ichcrheit zwinge nd gebote n ist. 
(4) Das Betreten von Geschälrs-, Betri ebs- und Arbeitsdiumen ohne Zustimmung des Bercch~ 
tigtcn ist flur zum Schutze rechtlich anerkannter Ziel e der Europäischen Union zulä ~ .r.; i g . 

Arrikel 10 

[ ~ re iz.ugigkeit) 

(r) Jeder Unionsbürger hat das Rechr der Aus- und Ein.reise, der Freizug.igkeü, des Aufenthalts 
und der N iederlassung in jedem Mit gliedssra:H, einschließlich des Sraates, dessen Sraars-ange. 
horigkei r er bes itze Diese Rechte du rfen nur z.um Schutz.e rechtlich anerkannter Ziele der 
Europäischen Union bcseh r~ nkt werd en. 
(2) Absatz. 1 gilt auch fur Personen, die nicht Unionsbürger si nd und sich rechtmä ßig in de m 
Hoheitsgebier eines Mitgliedsstaates auflu!ten. Bcschrankungen dieses Rechts sind auch zum 
Schu r.zc unabweisbarer geserzlich anerkannter GClll cinwohllx 'b ngc von Mirgliedsst:1arefl zu­
lilssig. 

Artikel I I 

[Asylrecht] 
(I) Po liIiseh Verfolgte haben Anspruch au f Asyl in den Milglicdssraalen der Union. Angehorigc 
von Drinstaaren, die behaupren) in ihrem Heimarsraar poli tisch verfolgt z.u ~Cl.n) haben dls 
Reeht auf Einreise in das Gebiet der Union und auf Aufcrnhalr bis zum rechtskrä fti ~c n 
Abscnluß ei.nes b.iren Anerkennungsvcriahrcns. Das Verfahren und die dabei einzuhalrenden 
Mindesrnonnen, die Verteilung von Asylbewerbern auf die Mirglieds$[a:lten sowie di t Zusrän­
digkeit für die Durchführung des Verfahren, wird durch Rechrsvorschriften grrcgclt, die vom 
Rat mir qualifizierter M'eh rheit auf Vorschlag der Kommission mir Zusrimmung des Europai­
sehen Parlaments beschlossen worden sind. 
(2) Flüchrlinge und vertriebene Personen haben Anspruch auf Schurz du rch die Union und ihre 
Mitglieds.s ra:lten. Der Rat erlaßr mit qualifizierter 1'-.1ehrhei r auf Vorschlag der Kommi ssion mir 
Zusrimmung des Europäischen P:u lilmenrs Vorschrifren über das Verfahren. "ivtindesrnormcn 
für den Schutz von Fluehrling(2' n und 'ierrriebenen Personen un d uhcr die a usgewogcn~ Ver­
teilung der mit der Aufnahme di eses Pcrsoncnkreiscs verbundenen Bclas[Ungen. 
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Artikel 12. 
[Eigentum) 

(I) Die Europäische Union gewährleistet den Schu{7. des Figemums. Nach Ma.ßgabe rechtlicher 
Regelungen der Union unterliegt es den Bindungen des Gemeinwohls, insbesondere des Grund­
satzes der sozialen Gcreclnigkeit und der \X/ahrung der natürlichen Lebensgrundlagen. 
(2.) So\vei r ei ne hiernach z.ulässige Bcschrankung der Nutzung des Eigentums eine unzumu[­
bare Bcbsrung 7.ur Folge hat, ist in den Regelungen ein Bclaswngsausglcich vorzusehen. 

Artikel t) 
[Vertrags- und Wettbewerbsfreiheit] 

Die Europäische Union gewährleistet die Freiheit des wirtschahlichen HandeIns. des Wettbe­
werbs und die Venr3.gsfreiheit. D iese Rechre unterliegen den von der Union festgelegten 
rechtlichen Schranken. 

Artikel 14 
[Bcrllfs[ reiheit] 

Jeder Unionsbürger hat das Recht', aüf dem GClTlcillsc hafrstcrfitoriufl1 zu denselben Bedingun­
gen, die rur die Angehörigen des jewci ligen Mirglicdssta'lls gel ten, seine AusbiJdunüsslattc, 
seinen J\rbeüsplatzund seinen Beruf frei zu wähkn, sei!'lcn Beruf frei auszuüben und uber seine 
Arbeitskraft frei i'~U verfügen. Diese Rcdne konnc.n zum Schutze rech dich anerkannter Ziele der 
Europaischen Un ion cingcschrankt we rden. 

Artikel I) 

[Brief- und Telekommunikationsgeheimnis] 
(1) Die Europaische Union gewä hrleistet das Briefgeheimnis. das priva te Telekommunikalions­
geheimnis und das Reell(" an d~n bei der Nmzung der Tclckommulllkation entstehenden 
persönl ichen Daren . 
(2) Das Briefgeheimnis und das private. Telekornmunikationsgeheimnis konnen nur .. lUS zwin­
genden Gründen des Gemeinwohls der Europäischen Union eingeschränkt werden. Soweit 
danach Eingriffe ohne Wis.sen des Betroffenen l.ulassig sind, durft~n sie eine Zeitdauer von sechs 
Monarcn nicht übersch.teiten. Sie sind nur aufgrund ei ner vorg:i.ngigen richterlichen Ermachti­
gung zulassig. Dan:lch sind die Bctroffenen von der Maßni1hmc zu unterrichrcn. Ocr Rechtsweg 
steht ihnen offen. 
(3) Das Recht an den bei der Nmzung der Tclekommunik:nion entstehenden persönlichen 
Daten k:mn nur zum Schut7i~ rechtlich anerkanntet" Ziele dcr Europ;'iischcn Union einge­
schr:lnkt werden. Die BClrotknen haben Anspruch auf Mineilung der über sie gespeicherten 
per.,önlichcn Daten . 

Artikel 16 
[Gcw isse nsfrci II c i t] 

(I) Die Europäische Union gcw~\hrlcist ("r die Freiheit des Gewissens. 
(2) Wer aus Gewisscnsgrund L'1l Rechtspffichten nicht erfüllen kann, kann n~ch M:1ßgabc von 
Rcchtsvorschriit t n verpflichtet werden, gkichbelaste nde odcr gleichwcn ige Leistungen zu 
erbringen. 

Artikel 17 
[Gedankcn-, Rcligio ns- und Weltanschauungsfrcihci'l 

(I) Die Europäische Union gewährleiStet die Ged.nktn-, Religions- und Weltansehauung,­
freiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit des öfientlichcn und privaten, individuellen und 
gem~inschaftlichen Bekennrni ses ein. 
(2) Diese Rcchre durfen nur zum Scnu(z von Reehtsgutcrn ei ngcschr:inkt werden, die <l US 
zwingendcr'1 Grunden des Gemeinwohls der Europaischen Union Vorrang beanspruchen. 

Artikel 18 
[Ö ffentliche Kommunikationsfreiheitl 

(I) Die Europaisehe Union gewährieiStct das Recht der freien Mitteilung, Ycroffcntliehung und 
Verbreitung von Nachrichten und Meinungen dtlrch Wort. Schrift, Bild und Zcieht·n. Glc.ieht·r­
weise ist das Recht gcw:\hrlristct ~ sich ;lUS allgcm(,:in zugänglichen Quell en :t.u informieren. 
(1) Die Freiheit der Pn'sse und aBer .mderen Medien der Masscnkommunik.ltion ist gewähr­
leistet. Diese Freiheit um~chli('ßt auch alle int('r"ktiv(' n Formen der elektronischen Kommu­
nikation, z.u denen eine unbestimmt<: Zahl von Personen Zugang hat, 
(l) Diese Rechte durfen nur zum Schut7.e von Rechtsgü rcrn eingcsch.rankt werden, deren 

25 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1998-1-1 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 18.01.2026, 09:16:24. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1998-1-1


Vorrang nach den übereinstimmenden Wertmaßsraben der Mirgliedsstaaten gerechtfertigt is t. 
Jedoch darf in keinem Fall eine Beschrankung um des geistigen Gehalts der Nachricht oder 
Meinung willen erfolgen, aul,er bei Beschrankungen zum Schutze der Jugend und dcr persön­
lichen Ehre sowie Zur Unterbindung von Gewalrverherrlichung und von Äußerungen, d.ie auf 
die Verletzung der menschlichen \Xltirde gerichtet sind. 
(4) Eine Zensur ist unzulässig. 

Artikel '9 
[Freiheit der Wissenschaft und der Kunst] 

(I) Die Europäi$che Union gewährleistet und fordert die Freiheit der wissenschaftlichen 
Forschung, Lehre und Ausbildung. Sie achter die l'reiheit der Kunst. 
(2) Die ZuIa"igkeit bestimmter Mireel und Verfahren der Forschung und der Technik kann 
durch Regelungen besc hränkt werden, die dem Schu".e der menschlichen Wurde, von Leben 
und GI..·sundheit, der Bewahr\lng der natürlichen Lebensgrundli\gen sowie von cthischen Prjn-
7.ipien dienen, deren \\;'ahrung nach den ubereinstimmenden \Vertmaßsrabcn der Mitgliedsstaa­
rcn zwingend gebotcn isr. 

Artikel !O 

[V C I' S.lI nm I u ngsf rc i hei t] 
(I) Die Furopaische Union gewährleistet ;edermanns Recht, sich friedlich und ohne Erlaubnis 
oder Anmeldung zu vl..'namml..'ln. 
(2) Für Versammlungen oder Umzügl..· unter freiem Himmel kann dieses Recht aufgrund von 
Erforderni~sen der ()ffentlichen Sich(.'rhl..'it heschr:inkt werde·n, deren Vorrang nach den über­
einstimmenden Wenmaßstäben der Mitglied sstaaten g~'fcchrfertigt ist. In Einzelfällen sind 
Beschr;lnkungen auch zum Schutze unabweisbarer gesetzlich ,lncrkannrer Gemeinwohlbehl.nge 
von 1vlirglieds.staaten zu!:i.s.sig. 

Artikel 1I 

[Vereinigungsfreihei t] 
Die Freiheit, Verein.igungen zu bilden, ihnen beizurreten und sich in ihncn zu bctiuigcn, ist 
jedermann gewährleistet. Vereinigungen genießen die Freiheir der Betätigung und d:ls Rccht, 
ihre inneren Angelegenheiten im Rahmen der Regelung..:!" welche Struktur und Ziele der 
Europäischen Un io n festlegen, selbständig zu ordnen. 

Artikel 11 

(Koalitionsfreiheit] 
(1) Die Europäische Union gewahrleistet die Freihei: zur Bildung von und BetaJigung in 
Koalitionen zur Verteidigung und Förderung beruflicher, wirrschaftlicher und sozialer lmer­
essen. Koalitionen haben nach Maßgabe näherer rechrlicher Regelungen das Recht auf Tarif­
autonomie und auf kollektive Arbeitskall1pfmaßnahmen . Maßnabmen zur Behinderung dieser 
Rechte sind n.x htswidrig. 
(1) Fü r bestimmte Gruppen von Bediensteten der Europaischcn Union konnen zum Schurze 
der Funktionsfähigkeit ihrer Institut:onen ,J;, inschrankungen dieses Rechts vorgesehen werden. 

Zweiter Abschnitt 

Soziale SoJidarirat 

Artikel 23 
[Recht auf Ausbildun~ , Arbeit und Arbeitsförderung] 

(I) Die Europaische Union fördert den Anspruch jedes Union,bürgers auf eine seinen Fähig­
keiten entsprechende Berufsausbildung und Weiterbildung und wirkt auf die Schaffung qualifi­
zierter Beschaftigungsmoglichkciten hin. Sie verfolgt eine Politik der Vollbesehaftigung und 
ergreift Maßnahmen der aktiven Arbeitsiärderung. Die Bedingungen für den Zugang zur 
Berufsausbildung, zur Weiterbildung sowie zu Maßnt\hmen der Arbeirsförderung dürfen nicht 
aufgrund der Stnarsangchörigkcit diskriminieren. 
(2) Jedem Arbeitnehmer in der Union ist im Falle der Erwerbslosigkei t ein Anspruch auf ein 
Mindesteinkommen einzuraumen, das ein Leben in Würde ermöglicht. 
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Artikel 24 
[Recht auf angemesscne Arbeitsbedingungen und auf Kündigungsschutz) 

(I) Jeder Arbeitnehmer in der Europäischen Union hat Anspruch auf den Schutz seiner 
ArbeitSkraft. Zur Erfüllung dieses Anspruchs schafft di e Europri ische Unio n effektive Rege­
lungen tiber Arbci[ssicherheit und über angemessene Arbeitszeiten. 
(1) Jeder Arbeirnehmer in der Europäischen Union haI Anspruch .uf Kundigungssehurz, Die 
Europäische Union schafft Mindestnormen, die für alle MitgliedsStaatcn verbindl,ch sind. 

Artikel 2 j 

[Recht auf sozia le Sicherung I 
(.) Jeder Unionsbürger hat entsprechend den Gegebe nheiten der einteinen Mitgliedsstaaten 
das Recht auf sozialen Schutz ~('~en rue FoJ~rn VOll Krankheit, Unhll, Invalidität, Behinderung, 
Pflegebedürftigkeit und Alter. 
(2) Zur Erfullung dil'S(;S Anspruchs schaff:. die EUfOp:iische t:nitm Ylindcslnormcn, die für alle 
Mitgliedsstaaten verbindlich sind. 

Artikel 26 
[Recht auf Sehut7. vor umweltbedingten Gesundheitsschädigungen) 

(I) N iemand darf durch nachteilige Veränderungen der natürlichen Lebensgrundlagcu in seiner 
Gesundheit verletzt oder unzumutbar gcfahrdet werden. Wer schlüssig behauptet, durch nach­
teilige Veränderungen seiner Umwelt in seinem Recht auf Leben und korpcrliche Unvcrsehn­
heit verletzt oder gefah.rdet zu sein, hat Anspruch auf die OffenJcgung der Daten über die 
Umweltbeschaffenheit seines Lebenskreises. 
(2) Die Umweltpolitik der Union lut zur ErfUllung di es<s Verbots sowie auch im Interesse 
kün ftiger Generationen Schaden, Gefahren u"d crllCbliche Bclastigungen des Menschen durch 
sch~dhche Umwcltcinwirkungcn zu verhüten und \'<fasser, Boden, Luh und Klima, "liere, 
Pflanze n und Mikroorganismen , den N:tturhaushalt und die Landscha_h zu schützen, zu er­
hallen und zu entwickeln. Sie hat :tuf den sparsamen Gebrauch nichtcrneuerb:m;::r Rohswffc und 
die sparsame Nutzung von Energie hin_zu wirken. 
()) Zur Verwirklichung dieser Ziele schafft die Europäische Union Mindeslnormen, die für alle 
Mitgliedsstaaten verbindlich sind. 

Dritter Abschnitt 

Politische Gesraltungs- und Mitwirkungsrechte, Verfahrensrechte 

Artikel 27 
[politische brteien) 

PoJiti!)( hc P;\rtci~n auf t:.uropaischcr Ebene sind Faktoren der Intcgr;1tion der Union. Sie tragen 
dazu bei, ein europ~iischcs Bewußtsein her'lus zubilden und den politischen Willen der Burger 
da union zum Ausd ruck zu bringen. Die Europaischc Union ge\.v;lhrleisrcr die Freiheit aller 
linio llsbürgcr, an ihn: .. Gründung mitzuwirken und sich in il1nen und fur ihre Ziele zu betätigen. 
Die politischen Parteien haben die demokratischen Grundlagen der Europaischen Un.ion und 
ihren Charakter als eine auf dem Recht gegründete Gemeinschaft der Bürger ihrer Völker zu 
achten. 

Artikel 28 
[Pol.itisehe Gestaltungsrechte, Zugang zu öffentlichen Ämtern] 

(t) Alle Unionsbürgor haben gleichen Zugang zu allen öffentlichen Ämtern und DienststcI­
lungen nach Maßgabe ihrer Bef:,higung. Dieses Recht kann zur Forderung des Zieles, bei der 
Beschäftigung von Amtsträgern und Bediensteten alle Mitgliedsländer angemessen zu berück­
sichtigen, beschrankt werden. Die Regelungen der Artikel 2 Ab,. } und Artikel} bleiben 
unberührt. 
(2) Unjonsburger, deren Rechte oder Interessen durch lnfrastmkturprojekte, insbesondere in 
den Bereichen der Verkehrs-, Telekommunik;lrions- und EnergieinfrasrruktuT, beruhrt werden, 
haben nach Maßgabe näherer reehrlicher Ausges" ltung das Recht der Bc<eiugung am Prozcß 
der Planung. Dasselbe Recht haben Vereinigungen von betroffenen Unionsbürgern. 
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28 
Artikel Z9 

. Pcürionsrccht] 
Jedcrnl.llln hat d,l~ Recht) " lL-r in Angek'genheitL'n, die in die Tarigkcirsbcreiche der Europäi­
schen linion fallen, eini'.eln oder zusammen mit anderen mit Bitten, Beschwerden, Krüik und 
Anrc~ungcn ;ln di("" zust~ndigen Einrirhrungl..·n der l:uropäi.schen Union einschließlich des 
ßurgcrbe:lllltr.:tgten und dt:-; l '. urop:iisl:hcn Parbmt:nts zu wcnJen. Sie haben einen Anspruch 
auf bcgründcc(,.'11 Bcscht::id innl..Thrdb .lngC'meS!\L~n('r Frist. 

Artikel JO 
[Recht .uf Zugang zu Dokumenten] 

J cder Union.lbürger hat nach Moßg.bc näherer rechtlicher Ausgestaltung das Recht auf Einsicht 
in Dokumente. die sich im Besitz von Einrichtungen der Europaisc hen Union befinden. Soweit 
ditsc Dokumcme An gelegenheiten des Unionsbürgers betreffen, hnt er Ansprucll darauf, daß 
ihm die einsch ljgigen Dokumente in der Amtssprache des Staates, dessen Sraarsangehorigkcit er 
besitzt, zug,l_nglich gemacht werden. 

Artikel J' 
[Wahlrecht, Abstimmungsrec.htJ 

(1) Jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in einem der Mitg liedsst •• ten der Europaischen Union 
ha t an sei nem Wohnsitz das gleiche aktive und passive W.hlrec ht bei Kommu n.lwa hlen und bei 
den Wah len zum Europäischen Pa r10 me nt sowie das Recht auf die gleiche Tei lnahme an allen 
Formen der unmittelbaren Demokrarie der Union und der Kommunen. 
(z) Das N;here wird durch Rechrsvorschriiten geregelt. In ihnen könn en fur das W.hlrecht bei 
Kommuna. lwallien Ausnahmercgclungcn vorgesehen werden, wenn dies :l.ufgrund besonderer 
Probleme eines Mitgliedsstaates gel"cchrfcnigr ist. Ftir die Wahlen z.um Ellrop~isc hen Parlament 
si nd Abweichungen von dem Prinzip des gleichen ErfolgswcJ1 s der :1 bgcgcbcl1cn Stimmcn 
zulassig, soweit dies zur Gewährleistung der FunktiQnsfahigkeit des EUl'ophisc:hen Parlaments 
erforderlich ist. 

Artikel JZ 
[Recht auf Unionsbürgerbegehren] 

(,) Jeder Ullionsbürg(' r hat dns Recht, einen in einzelne Artikel oder Paragraphen gegliederten 
Vorschlag, der von mindestens je einem Zehntel Wahlberechtigter aus mindestens drei fvlit­
gliedsstaatcn unterzeichner ist, dit.! insgrsamt mindestens ein Zwanzigstel der zum Europaischcn 
Parlament Wahlberechtigten ausmachen, dem Eu ropäischen Parlament zur Beratung und ße­
schlußbssung im Rahmen seiner Kompetenzen 7.U unterbreiten. 
(2) Das Nähere wird dureh Rechtsvorschriften geregelt. 

Artikel JJ 
[Verfahrensrc< hteJ 

Jeder Unionsburger hat Anspruch auf ein f:Lirt·s Vcrfi1hn.'Il, namentlich auf rechtliches Gehen 
lind dris Recht auf Verteidigung in der Amtssprache des Sra"res, dem er 'Hlg.t· h(~rr. 

Vierte r Abschnitt 

GeltuI10s- und Wirkungsbedingungen 

Artikel .l4 
[Berechtigte] 

Diese Rechtc gelten auch für jurisrische Personen des privaten und des offentliehen Rcchts
1 

soweit sic ihrer Natur nach nicht nur auf narurliche Personen ri nwclldbar sind. 

Artikel J! 
[Adressat] 

Diese Rechte binden die Organe lind Einrichrungen der Europäischen Union unlninclbar. Oie 
offcncliche Gewa lt der Mitgliedsstaaten is t inso,,'cit gcb\lndcn1 wie sie Recht der Europäi schen 
Union vollzieht oder anwendet. Dritte sind nur gebunden, WelUl dies in dieser Rechteerklarung 
besr.immt ist. 
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Artikel }6 
[Schranken und rcchdichc AusgesralnmgJ 

(I) Einschrankungen der vorstehenden Grundrechte sind nur 7.uiässig, soweit dazu in dieser 
Rccluecrklarung eine ausdruck liehe Ermächti gung besteht. Sie können nur durch Regtlungen 
der Ycnräge zur G n.indung der Europaischcn Gemci llschafrt' n oder durch R cdnsvorschriftcn 
vorgenommen werden, die vom Rar mit qualifiz ierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission 
mit Zustimmung des Europäischen Parlaments beschlossen worden sind. Bei dem Erlaß und der 
Anwendung dieser Rcchrsvorschriftcn ist das Prinzip der VcrhaltnismaH igkcit zu be'lehten. Art 
und Ausmaß der E j nschr~lllkungcn sind zu bestimmen. Der \'Vcscl1sgeh ;,\!t des Rec!us muß in 
jedem Falle erhalten bleiben. 
(l) Soweit einzelne in dieser RcchteerkJärung cnthaltc:len Grundrechtc und Zielc der Union 
nach M,ßgabe naherer rechtlicher Regelung gewährleistet sind oder den Erlaß von Mindcst­
normen vorsehen, die fur alle Mitgliedss taaten verbindlich sind, so edolgen diese Regelungen 
durch die Vertrage zur Gründung der Europaischen Gemeinschaften oder durch Rechrsvor­
schriften, die vom R:l[ mit qualifi7.ierter Mehrheit auf Vor!\chbg der Kommission mit Zustim­
mung des Europ~isc h('n Parlaments beschl oC'isen worden s:nd. 

Artikel 37 
[Rechtsweg1 

Jeder, desscn von der Europäischen ClIinn verburglcn Rechte vcrletzt worden sind, hat An­
spruch auf gerichrLichl.:n ReclHsschurz. Das "'\J;ihere wird durch Rechtsvnrschrifren gcrcgelt. 

Artikel }8 
[Ve rfahren des Erlasses] 

Diese durch die Hohen Verrragspancicll beschlossene E rklärung bed"J.rf z.u ihrer Gültigke it nach 
der Annahme durch die Mitgliedsstaaten gcnüß ihren verfassungsmJßigen Vorschriften der 
Bestätigung durch ein R eferendum der Unionsburger. Das Verfahren des Uni o nsrdercndums 
wird durch Vorschrifte n geregelt, die vom Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission mit 
Zustimmung d es Europäischen Parlaments beschlossen w erden. 
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